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STÄDTE- UND GEMEINDERAT ist die einzige unabhängige
und ebenso die meistgelesene Fachzeitschrift für Kom-
munal- und Landespolitik in Nordrhein-Westfalen. Sie
führt kommunale Wissenschaft und Praxis, Kommunal-
recht und Kommunalpolitik zusammen. Die Zeitschrift hat
sich als Diskussionsforum für neue Entwicklungen in der
kommunalen Welt einen Namen gemacht.

Die 1946 erstmals verlegte Fachzeitschrift Städte- und

Gemeinderat ist das offizielle Organ des Städte- und Ge-
meindebundes Nordrhein-Westfalen. Als Spitzenverband
kreisangehöriger Städte und Gemeinden repräsentiert
dieser rund 9 Mio. Bürger und Bürgerinnen sowie 86 
Prozent der Ratsmitglieder in Nordrhein-Westfalen.

Städte- und Gemeinderat enthält monatlich aktuelle 
Informationen aus den zentralen Interessengebieten der
Kommunalpolitiker und Verwaltungsbeamten:

• Finanzen, Wirtschaft, Soziales, Schule und Kultur
• Verwaltungsfragen und Neue Steuerung
• Kommunalrecht
• Kommunale Wirtschaftsunternehmen
• Tourismus und Freizeit

Darüber hinaus enthält Städte- und Gemeinderat Sonder-
seiten, die überregional über Produkte und Neuheiten für
den kommunalen Markt informieren. Der Leser erhält so-
mit einen Überblick über Aktuelles aus den Bereichen:

• Bürokommunikation
• Umweltschutz
• Nutzfahrzeuge im öffentlichen Dienst
• Müll- und Abfallbeseitigung
• Verkehrswesen
• Landschaftspflege
• Wohnungswesen, Städtebau
• Freizeitanlagen, öffentliche Schwimmbäder
• Kommunale Energieversorgung
• Kreditwesen
• Raumplanung
• Krankenhausbedarf

Mit Städte- und Gemeinderat sind Sie 
abonniert auf Branchen-Information.

Schicken Sie den ausgefüllten Antwortcoupon an  
Frau Becker, Städte- und Gemeindebund NRW,
Kaiserswerther Straße 199-201, 40474 Düsseldorf

Wenn es schneller gehen soll, faxen Sie uns den 
unterschriebenen Coupon:

FAX: 02 11/45 87-292

Ja, ich möchte Städte- und Gemeinderat kennenlernen! Bitte senden Sie mir die

nächsten drei Aus gaben zum Vorzugspreis von nur € 10,25 (inkl. MwSt. und Versand).

Die Lie ferung  endet mit Zustellung des dritten Heftes und geht nicht automatisch in

ein Jahres abonnement über.

Ja, ich kenne Städte- und Gemeinderat bereits und möchte die Zeitschrift (10 Ausgaben)

im günstigen Jahresabonnement (€ 78,- inkl. MwSt. und Versand) bestellen.

Vertrauens-Garantie: Das Abo können Sie innerhalb von 10 Tagen nach  Absendung des Bestell coupons 
schriftlich bei Frau Becker, Städte- und Gemeindebund NRW, Kaiserswerther Straße 199-201, 40474 Düsseldorf,
widerrufen. Rechtzeitige Absendung genügt!

Datum/Unterschrift 

E

E

Die Fachzeit schrift für Kommunal-und
Landespolitik in Nordrhein-Westfalen

Name/ Vorname/Firma

Straße

Postleitzahl/Ort

Telefon/Fax

E-Mail

Ich bezahle E per Bankabbuchung E gegen Rechnung

IBAN

BIC Kreditinstitut
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Die Fachzeitschrift für Kommunal- und
Landespolitik in Nordrhein-Westfalen

Dr. Bernd Jürgen Schneider
Hauptgeschäftsführer StGB NRW

Konsens-Marathon
„Wer stimmt dagegen - wer enthält sich?“ Diese Fragen,
in jeder Ratsitzung zigmal gestellt, gehören zum Mantra
der kommunalen Selbstverwaltung. Das Votum der 
Ratsmitglieder entscheidet über Wohl und Wehe der 
örtlichen Gemeinschaft. Die Verwaltung kann allenfalls
Vorschläge machen.
Seit mehr als zwei Generationen hat sich dieses Modell
der Entscheidungsfindung in den Kommunen 
Deutschlands und Nordrhein-Westfalens bewährt. Die
Lokale Demokratie scheint gefestigt. Aber an ihren 
Rändern gibt es Anzeichen nachlassender Wirksamkeit,
sinkenden Ansehens. 
Die Gründe sind vielschichtig. Zum einen die Finanznot:
warum soll man sich noch in den Rat wählen lassen,
wenn es dort praktisch nichts mehr zu gestalten gibt?
Dann die wachsenden Ansprüche der Bürger und 
Bürgerinnen: immer mehr divergierende Interessen sind
immer schwieriger unter einen Hut zu bringen. Zu guter
Letzt die Online-Medien: Sie ermöglichen flächendeckende
Information praktisch in Echtzeit. Dadurch entsteht aber
oft nicht mehr Klarheit in lokalpolitischen Streitfragen,
sondern mehr Verwirrung. 
Im Zeitalter von Facebook, Twitter und Co. muss sich die
Lokale Demokratie neu erfinden. Bis es zur Entscheidung
kommt - und die fällt immer noch der Rat -, muss 

wesentlich mehr getan werden, um die Bürgerschaft und
die zahlreichen Interessengruppen mitzunehmen. 
Dabei kann man die Online-Medien kreativ einsetzen -
zur differenzierten Information, zum Abfragen von 
Meinungsbildern, zur Stärkung des kommunalen 
Wir-Gefühls. Viele Kommunen haben dafür schon gute 
Lösungen entwickelt. Gleichwohl behalten die etablierten
Instrumente der Bürger/innenbeteiligung wie 
Planungsworkshops oder Informationsveranstaltungen
mit dem Stadtoberhaupt ihre Bedeutung. Erfolgreiche
Kommunikation verlangt weiterhin nach direktem
menschlichen Kontakt.
In diesen Wochen steht die Rahmenvereinbarung Open
Government von Land und Kommunen zur Unterzeichnung
an. Sie enthält eine freiwillige Selbstverpflichtung, 
„offenes Regieren“ auf allen Verwaltungsebenen zum
Normalzustand zu machen. Dies aber im eigenen Tempo
und angepasst an individuelle Gegebenheiten. 
Die Lokale Demokratie braucht eine Erneuerung jetzt.
Denn der vieltausendfache Zustrom von Menschen aus
einem anderen Kulturkreis wirft neue, kontroverse 
Fragen auf. Interessenkonflikte werden stärker 
hervortreten. Dann bedarf es funktionierender Verfahren,
einen dauerhaft tragfähigen Konsens herzustellen.

EDITORIAL
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BÜCHER UND MEDIEN / INHALT

Soest
Historischer Atlas westfälischer Städte, Band 7, 
bearb. v. Wilfried Ehbrecht, Mechthild Siekmann u.
Thomas Tippach, hrsg. v. Historischer Kommission
für Westfalen u. Institut für vergleichende Städte-
geschichte durch Siekmann und Tippach, 25,2 cm x
35,2 cm, 32 S. u. lose Karten in Mappe, 39,90 Euro,
Verlag Ardey, ISBN 3-87023-382-2

Soest ist die älteste Stadt Westfalens. Sie war
mittelalterliche Großstadt, Vorposten der Han-
se und mit der Soester Boerde Herrin über ein

eigenes Territorium am Hellweg. In dem Städteatlas wird die Ge-
schichte von Soest vorgestellt - von der Stadtarchäologie über die
Soester Fehde und Reformation bis in die Moderne. Auf Grundlage
neuester Forschungsergebnisse wird Regionalgeschichte erlebbar
und Ortsentwicklung vergleichbar gemacht sowie durch Karten,
Schriftquellen, Ansichten, Fotografien und andere historische Doku-
mente dargestellt. Ein farbig gestaltetes Textheft umreißt die histo-
risch-topographische Entwicklung der Stadt.

Kulturleben
LWL-Kulturreport 2010-2014, hrsg. v. Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe, Kulturab-
teilung, A 4, 132 S., im Internet herunterzu-
laden unter www.lwl.org/kultur-download/
portal/KR10-14.pdf 

Der Bericht bietet einen Einblick in die
Kulturarbeit des Landschaftsverbandes
Westfalen-Lippe (LWL) in den Jahren 2010
bis 2014. Die LWL-Kulturdienste wie das
Museumsamt und das Archivamt be-
schreiben ihre Aktivitäten ebenso wie die landeskundliche Forschung,
zu der unter anderem die Altertumskommission, die Volkskundliche
Kommission sowie die Kommission für Mundart- und Namens-
forschung gehören. Zudem werden die Höhepunkte aus den LWL-
Landesmuseen präsentiert. Vervollständigt wird der Kulturreport durch
Informationen zur Kulturförderung und zu strategischen Projekten.

Werkzeugkiste 
Projektmanagement
Gemeinnützige Projekte erfolgreich planen und
umsetzen, v. Daniel Pichert, Arbeitshilfen für
Selbsthilfe- und Bürgerinitiativen Nr. 50, 16,5 x
21,5 cm, 148 S., 10 Euro, Verlag Stiftung Mitar-
beit, ISBN 3-941143-23-4

Das Verteilen von Flugblättern in der Fußgän-
gerzone oder die Organisation eines wö-
chentlichen Vorlesenachmittags für Flücht-

lingskinder in der Stadtbibliothek - Täglich werden unzählige zivil-
gesellschaftliche Projekte in Kommunen geplant und umgesetzt. Die
Arbeitshilfe bietet einen Einstieg in das Projektmanagement, wobei der
Schwerpunkt auf selbstorganisierten Projekten liegt. Zudem gibt es
Hinweise zu Projektanträgen, Kofinanzierung und Berichterstattung.
Vorgestellt werden auch technische Hilfsmittel und Kommunikations-
Werkzeuge sowie Grundlagen der Evaluation.

Inhalt
Nachrichten 5

ThemaLokale Demokratie 
Anne Wellmann
Wie organisiert man lokale Demokratie? 6

Johannes Winkel
Entwicklung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheid 
in NRW   8

Lisa Steinmann
Neue Rahmenbedingungen für das kommunale 
Mandat 10

Andreas Wohland
Einführung einer Sperrklausel für Kommunalwahlen  12

Heinrich Böckelühr, Tobias Bäcker, Anke Skupin
Die Bürgerstiftung St. Viktor in Schwerte 
als Beispiel lokaler Demokratie 14

Stefanie Pieck
Qualitätsicherung in der Bürgerbeteiligung 
durch Mediation   17

Die Rahmenvereinbarung Open Government 19

Tayfun Keltek
Entwicklung und Praxis der Integrationsräte in NRW 21

Dirk Lahmann
Leitlinien zur Förderung einer Beteiligungskultur 24

Claus Hamacher, Carl Georg Müller
Haushaltsumfrage 2015/16 des Städte- und 
Gemeindebundes NRW 26

Kommunale Aufwandsteuern 28

Europa-News 23

Gericht in Kürze 29

Titelfoto: Timo Jaster / Stiftung Mitarbeit

70. Jahrgang 
Mai 2016



STÄDTE- UND GEMEINDERAT 5/2016 5

NACHRICHTEN

In NRW fast zehn Prozent mehr 
Ausländer/innen 
Der Zustrom von Flüchtlingen hat die Zahl der Ausländer/innen in
Nordrhein-Westfalen deutlich ansteigen lassen. Nach Angaben
des Statistischen Landesamtes lebten Ende 2015 knapp 2,3 Mio. Ein-
wohner/innen mit ausländischer Staatsangehörigkeit in NRW. Das
waren etwa 196.000 oder 9,5 Prozent mehr als Ende 2014. Da In-
formation und Technik NRW davon ausgeht, dass noch nicht alle
Zugewanderten amtlich registriert sind, dürfte der Anstieg 2015
tatsächlich höher ausgefallen sein. Die größte Gruppe aller in NRW
lebenden Nicht-Deutschen stellten die gut 500.000 Türken dar, ge-
folgt von etwa 200.000 Polen und 136.000 Italienern. Unter den
außereuropäischen Staatsangehörigen bildeten rund 84.000
Menschen aus Syrien größte Gruppe. Den Angaben zufolge hat
sich ihre Anzahl binnen eines Jahres mehr als verdoppelt.

Westfälische Städte im bundesweiten
Netzwerk „RegioPole“
Die Stadt Paderborn ist Teil des neuen bundesweiten Städte-Netz-
werks „RegioPole“. Bürgermeister Michael Dreier unterzeichnete
Mitte März 2016 in Berlin gemeinsam mit den Oberbürgermeis-
tern und Bürgermeistern von fünf weiteren Städten eine entspre-
chende interkommunale Vereinbarung. Zu den Städtepartnern
gehören neben Erfurt, Rostock und Trier auch die beiden westfä-
lischen Städte Bielefeld und Siegen. Als Verbund „kleiner Groß-
städte“ außerhalb der Metropolregionen wollen die sechs so ge-
nannten Regiopolen künftig gemeinsam ihre Interessen als wirt-
schaftstarke Oberzentren gegenüber Europäischer Union, Bund
und Ländern vertreten. Die Netzwerk-Städte erhoffen sich unter
anderem eine bessere Ausgangsposition im Wettbewerb um
wichtige Infrastrukturprojekte.

Neues Wanderzentrum am 
Hermannsdenkmal
Pünktlich zur Wandersaison ist am 10. April 2016 das neue WALK-
Kompetenzzentrum am Hermannsdenkmal in der Stadt Detmold er-
öffnet worden. Die Abkürzung WALK steht für Wandern, Austausch,
Lernen und Kompetenz. Das neue Wanderzentrum wird somit nicht
nur Wege miteinander verbinden, sondern auch Wanderern, Wan-
derorganisationen, Einrichtungen und Institutionen als Informati-
onspunkt und Begegnungsstätte dienen. Ziel ist es, durch bessere
Zusammenarbeit und Abstimmung neue Projekte für Wandernde zu
entwickeln, um die Region Ostwestfalen attraktiver zu machen. Der
zwei Mio. Euro teure Bau des Kompetenzzentrums wurde zum Groß-
teil durch Fördermittel des Landes und der EU finanziert. Weitere
Informationen im Internet unter http://walk-eu.de . 

Mehr Kameras an Kriminalitäts-
Schwerpunkten in NRW
Die Videoüberwachung in NRW soll ausgebaut werden. Wie das
NRW-Innen- und Kommunalministerium mitteilte, sollen Kameras
zukünftig verstärkt an Kriminalitätsschwerpunkten vor allem in
den Großstädten Aachen, Dortmund, Duisburg, Essen und Köln

eingesetzt werden. „Das ist ein Baustein unserer Strategie für
mehr Sicherheit in NRW“, betonte NRW-Innenminister Ralf Jäger.
Eine flächendeckende Videobeobachtung werde es allerdings
nicht geben. Bei jeder Entscheidung über den Einsatz von Videobe-
obachtung würden zudem die Kommunen und die Landesdaten-
schutzbeauftragte beteiligt. Die Voraussetzungen für Videobeob-
achtung durch die Polizei sind streng. So darf der Einsatz von Ka-
meras allein der Verhinderung von Straftaten dienen und nicht zu
einer Verlagerung der Kriminalität an andere Orte führen.

Mit BahnLandLust zu mehr Mobilität
Der BahnLandLust-Express ging am 6. April 2016 auf seine Jung-
fernfahrt von der Stadt Coesfeld über die Gemeinde Reken in die
Stadt Dorsten. Der aufwändig gestaltete farbenfrohe Zug macht
als rollender Botschafter Werbung für das gleichnamige Regiona-
le-Projekt BahnLandLust, mit dem die Bahnstrecke Coesfeld-Dors-
ten deutlich aufgewertet werden soll. Im Rahmen des Projektes
sind zahlreiche Verbesserungen geplant. So soll nach Abschluss
umfangreicher Gleisbauarbeiten im Bahnhof Dorsten eine durch-
gehende Verbindung von Coesfeld nach Essen eingerichtet wer-
den. Zudem sind attraktivere Bahnhöfe, barrierefreie Zugänge, bes-
sere Parkplätze sowie Anbindung an Bike&Ride-Stationen geplant.
Ziel des Projektes ist es, Menschen und Orte miteinander zu verbin-
den und das Bahnfahren insgesamt attraktiver zu machen.

Landesmittel für Zentrum für Kultur
und Kreativität 
Die Stadt Detmold plant gemeinsam mit der Hochschule Ostwest-
falen-Lippe und der Hochschule für Musik Detmold die Gründung
des Detmold Centre for Culture and Creativity (DCCC). Das Zentrum
soll Lern- und Arbeitsumgebung sowie Treffpunkt und Ausstel-
lungsort für experimentelle interdisziplinäre Aktivitäten mit enger
Verbindung von Kunst und Wissenschaft werden. Für die Öffentlich-
keit sollen zudem wissenschaftliche Veranstaltungen, eine Som-
merakademie, Festivals und Ausstellungen angeboten werden. Die
Kosten für den Bau auf dem alten Standort der Hochschule OWL
werden derzeit auf neun bis zwölf Millionen Euro geschätzt. Wie
das NRW-Wissenschaftsministerium Anfang April 2016 mitteilte,
wird das Land einen Großteil der Finanzierung übernehmen. 

„Ruhr-Lenne-Achter“ zwischen 
Sauerland und Ruhrgebiet
Radfahrer/innen können das Grenzgebiet zwischen Sauerland und
Ruhrgebiet auf einer neuen Strecke entdecken. Die Radroute „Ruhr-
Lenne-Achter“ verläuft überwiegend auf alten Bahntrassen und
hat insgesamt eine Länge von 67,5 Kilometer. Die weitgehend fla-
che Strecke verbindet die Städte Iserlohn, Hemer,Menden, Frön-
denberg, Schwerte und Hagen. Zu den Höhepunkten der Route
zählen die Dechenhöhle, das Felsenmeer und die historische 
Fabrikanlage Maste-Barendorf. Über die Anbindung an den Ruhr-
talRadweg gelangen Radler/innen bis nach Duisburg oder nach
Winterberg. Eine leichte Orientierung entlang des „Ruhr-Lenne-
Achters“ soll das neue Knotenpunkte-Netz „Radeln nach Zahlen“
mit einem Nummern-System ermöglichen.
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ie Bürgerschaft hat heute ein anderes
Verständnis von Demokratie. Wo frü-

her energische und charismatische Führung
eines Stadtoberhauptes erwartet wurde
und in der Regel ausreichte, um für kom-
munale Vorhaben Zustimmung im Rat und
Akzeptanz in der Bürgerschaft zu erzeugen,
ist nun - vor allem bei Großvorhaben - eine
breit angelegte Information und Moderati-
on bei der Entscheidungsfindung notwen-
dig. Dabei gilt es, zwischen bisweilen höchst
divergierenden Meinungen zu vermitteln,
um letztlich einen guten Kompromiss zu
finden.
Die Globalisierung sowie die rasante Ent-
wicklung der Informations- und Kommuni-
kationstechnik prägen und verändern auch
das Zusammenleben in der örtlichen Ge-
meinschaft. Bürgerinnen und Bürger kön-
nen sich mithilfe moderner Medien über
kommunalpolitische Vorhaben vielfältig in-
formieren. Sie können sich auf diesem Weg

ohne großen Aufwand über alle Vorhaben
austauschen und ihre Meinung abstim-
men, um das Gewicht ihrer Auffassung in
der politischen Auseinandersetzung zu er-
höhen. 
Von der Verwaltung erwarten sie größt-
mögliche Transparenz. Städte und Gemein-
den müssen auf diesen Wandel reagieren
und die kommunale Demokratie moderni-
sieren. Zwar gibt es seit jeher gesetzlich vor-
geschriebene Beteiligungsverfahren - ins-
besondere im Planungsrecht sowie seit vie-
len Jahren in der Gemeindeordnung wie et-

Durch Bürgerbeteiligung, die über das gesetzlich Vorgeschriebene
hinausgeht, können Kommunen noch vor einem Ratsbeschluss
nachhaltig Konsens zu Planungsvorhaben herbeiführen

D

In den vergangenen Jahren haben sich in den Kommunen vielfältige Formen des Engagements und der Beteiligung entwickelt

wa Einwohneranträge oder Bürgerbegeh-
ren und Bürgerentscheid. Immer größere
Bedeutung gewinnt jedoch die informelle
Bürgerbeteiligung. 

Früher einbeziehen Städte und Gemein-
den müssen ihre Bürgerschaft frühzeitiger,
stärker und differenzierter als bislang in ih-
re Entscheidungsprozesse einbeziehen. Da-
bei ist Bürgerbeteiligung eine sinnvolle Be-
reicherung der parlamentarischen Ent-
scheidungsprozesse im repräsentativen
System. Sie kann diese aber nicht ersetzen.
Somit ergänzt Bürgerbeteiligung die reprä-
sentative Demokratie.
Zunehmend kommt die Mitgestalterrolle
von Bürgerinnen und Bürgern in den Blick
von Rat und Verwaltung. Eine kooperative
Bürgerbeteiligung verlangt die frühzeitige
Einbeziehung der Einwohnerinnen und Ein-
wohner in wichtige Planungen und Vorha-
ben der Kommune - etwa in den Bereichen
Stadtplanung und Städtebau, Kultur, Sozia-
les, Handel und Gewerbe -, die unmittelbar
raum- und entwicklungsbedeutsam sind
oder das wirtschaftliche, soziale und kultu-
relle Wohl der Einwohnerschaft nachhaltig
berühren. 

Wie organisiert man lokale Demokratie?

mitnehmen - überzeugen  

Anne Wellmann 
ist Hauptreferentin
beim Städte- und 
Gemeindebund NRW
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THEMA LOKALE DEMOKRATIE

Eine mitgestaltende Bürgerbeteiligung be-
nötigt Steuerung durch Rat und Verwal-
tung. Soll sie erfolgreich sein, braucht sie
klare Regeln, die den Rahmen der Mitgestal-
tung festlegen sowie Verlässlichkeit und
Transparenz garantieren. Dabei können ver-
bindliche Spielregeln und Qualitätsstan-
dards in so genannten Leitlinien für eine
mitgestaltende Bürgerbeteiligung festge-
legt werden. Diese ergänzen die bestehen-
den gesetzlichen Regeln. 

Rat entscheidet Die gesetzlichen Zustän-
digkeiten des Rates und der Verwaltung
bleiben davon unberührt. Die Entscheidung
über die Durchführung einer Bürgerbeteili-
gung zu gemeindlichen Vorhaben treffen
dementsprechend der Rat und die Verwal-
tungsspitze im Rahmen der jeweiligen Zu-
ständigkeit. Dabei ist besonders wichtig,
vorab den Zweck, die Dauer sowie die recht-
lichen und finanziellen Grenzen der Bürger-
beteiligung zu definieren.
Der Schlüssel zur erfolgreichen Bürgermit-
wirkung ist die Information aller Beteilig-
ten. Nur wer Informationen besitzt, kann
sich an Entwicklungs- und Entscheidungs-
prozessen beteiligen. Das Internet ist mitt-
lerweile die zentrale Kommunikationsplatt-
form für Kommunen und Bürgerschaft. Es
bietet eine kostengünstige Möglichkeit,
große Mengen an Information bereitzustel-

len sowie Meinungen der Bürger und
Bürgerinnen einzuholen und kann da-
her zu mehr Bürgernähe und Kunden-
zufriedenheit beitragen. Das Internet
ist auch zentrales Medium für das so
genannte Open Government.
Im Rahmen einer frühzeitigen Infor-
mation der Öffentlichkeit über Vorha-
ben und Projekte durch den Rat und
die Verwaltung hat sich die Erstellung
einer so genannten Vorhabenliste be-
währt. Diese wird vom Rat beschlossen und
auf der Internetseite der Kommune veröf-
fentlicht sowie regelmäßig fortgeschrie-
ben. Jedes konkrete Verfahren der Bürger-
mitwirkung besteht aus einer Reihe unter-
schiedlicher Schritte, die sich wie folgt zu-
sammenfassen lassen:

1.  Vorbereitung: Die Verwaltung erstellt ei-
ne Vorhabenliste von geeigneten Projek-
ten mit Kurzbeschreibung der Vorhaben,
bringt sie in den Rat ein und veröffent-
licht sie auf der Internetseite der Kommu-
ne. Gegebenenfalls werden auf Vorschlag
von Ratsmitgliedern oder Einwohner/in-
nen weitere Vorschläge in die Vorhaben-
liste aufgenommen. Nach ausführlicher
Erörterung beschließt der Rat die Vorha-
benliste und legt die Projekte fest, bei de-
nen eine Bürgerbeteiligung durchgeführt
werden soll.

    

▲ Bürger/innen wollen eigene Ideen entwickeln
und in die örtlichen Entscheidungsprozesse 
einbringen

DEMOKRATIE FÜR MICH

Die Broschüre soll Flüchtlinge, aber auch schon

länger in Deutschland lebende Menschen mit

demokratischen Grundrechten vertraut ma-

chen. Das Themenspektrum reicht von Verfas-

sungsprinzipien wie Demokratie und Freiheits-

rechten über die Gleichberechtigung von Mann

und Frau bis hin zu Religionsfreiheit. Auch Kin-

derrechte werden angesprochen - etwa: „Kin-

der müssen und dürfen zur Schule gehen“ oder

„Kinder müssen geschützt werden, damit sie

gut aufwachsen können“. Der Leitfaden ist in

einfacher Sprache gehalten und verständlich il-

lustriert. Er erscheint in einer ersten Auflage in

den fünf Sprachen Englisch, Französisch, Ara-

bisch, Dari (Afghanistan) und Farsi (Iran, Afgha-

nistan).
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2.  Durchführung: Sodann informiert das fe-
derführende Fachamt die Bürgerschaft
über die relevanten Punkte des Projekts.
Um den Prozess steuern zu können, er-
stellt die Verwaltung ein Beteiligungskon-
zept: Wer soll wann - in welcher Form -
woran - mit welchem Ziel beteiligt wer-
den? Wer organisiert den Beteiligungs-
prozess? Welche rechtliche Verbindlich-
keit haben die Ergebnisse der Beteili-
gung? Wie ist der Zeitplan und welche
Kosten entstehen?

2. ‘In einem weiteren Schritt wird festge-
legt, welche Personengruppen beteiligt
werden sollen. Diese werden zur Teilnah-
me eingeladen. Die Verwaltung organi-
siert Beteiligungsveranstaltungen. Wich-
tig ist dabei die Dokumentation des Ab-
laufs und der Ergebnisse.

3.  Rückmeldung/Rückkopplung: Im gesam-
ten Bürgerbeteiligungsverfahren ist stets
die Rückkopplung mit den beteiligten
Gruppen von entscheidender Bedeu-
tung. Denn nur so fühlen sich die betei-
ligten Personen ernst genommen. Die Er-
gebnisse der Diskussion müssen öffent-
lich dargestellt werden (Rückmeldung).
Unter Umständen sind weitere Diskus-
sionen und Vorschläge erforderlich
(Rückkopplung). Die Vorschläge müssen
bewertet und in das Konzept eingearbei-
tet werden.

4. Ratsbeschluss: Ist der Beteiligungsprozess
abgeschlossen, erstellt die Verwaltung ei-
ne Ratsvorlage und legt dem Rat die Er-
gebnisse des Vorhabens zur Beratung und
zum Beschluss vor. Der Rat trifft die ab-
schließende Entscheidung. Die Verwal-
tung kann nun das Vorhaben umsetzen.

5.  Qualitätsicherung: Nach Durchführung
einer Bürgerbeteiligung ist es wichtig, zu
überprüfen, ob das formulierte Ziel er-
reicht wurde und ob es Verbesserungs-
vorschläge für die Zukunft gibt. b

Grundwerte in Deutschland, Ein Leitfaden für geflüchtete & einheimische Menschen, hrsg. v.
Landeszentrale für politische Bildung NRW u. NRW-Ministerium für Arbeit, Integration und
Soziales, A 4, 32 S., im Internet herunterzuladen unter www.politische-bildung.nrw.de 
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direkt 
entscheiden 

it dem Gesetz zur Änderung der
Kommunalverfassung vom 17. Mai

1994, also vor 22 Jahren, sind das Bürgerbe-
gehren und der Bürgerentscheid erstmals in
das nordrhein-westfälische Kommunalver-
fassungsrecht eingeführt worden. Selbstver-
ständlich war dies damals nicht. Denn nach
dem Grundgesetz und der Verfassung des
Landes Nordrhein-Westfalen (Art. 28 Abs. 1
Satz 2 GG und Art. 78 Abs. 1 LV NRW) gilt auch
für die Kommunen der Grundsatz der reprä-
sentativen Demokratie. Die Bürgerschaft
wählt in den Kommunalwahlen Rat und Bür-
germeister respektive Bürgermeisterin und
wird durch diese vertreten.
Verfassungsrechtlich ausgeschlossen ist die
ergänzende Einführung direktdemokrati-
scher Elemente aber nicht. Gleichwohl haben
direktdemokratische Verfahren in der Demo-
kratie der jungen Bundesrepublik zunächst
keine große Rolle gespielt. Zu groß war nach
den Erfahrungen in der Weimarer Republik

Die direktdemokratischen Verfahren sind seit ihrer Einführung 
in die NRW-Gemeindeordnung 1994 intensiv genutzt worden und
haben das Verständnis von lokaler Demokratie positiv beeinflusst

und der sich anschließenden Diktatur der Na-
tionalsozialisten die Skepsis gegenüber di-
rektdemokratischen Elementen. 
Auf kommunaler Ebene waren Bürgerbegeh-
ren und Bürgerentscheid nur in Baden-Würt-
temberg seit 1955 in der Kommunalverfas-
sung verankert. Dies hat sich seit den 1990er-
Jahren zumindest auf kommunaler Ebene ra-
sant verändert. So sind in unterschiedlicher
Ausgestaltung 1990 in Schleswig-Holstein
und in den neuen Bundesländern, 1993 in
Hessen, 1994 in Rheinland-Pfalz und Nord-
rhein-Westfalen, 1995 in Bayern, 1996 in Nie-

M

Bürgerbegehren und Bürger-
Entscheid - ein kurzer Rückblick 

▲ Beliebtes Instrument Bürgerentscheid: Auszählung in der Stadt Willich 
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dersachsen und 1997 im Saarland Bürgerbe-
gehren und Bürgerentscheide eingeführt
worden. 

Beteiligung verbessern Begründet wur-
de die Einführung von Bürgerbegehren und
Bürgerentscheid in dem damaligen Gesetz-
entwurf der nordrhein-westfälischen Lan-
desregierung bürokratisch zurückhaltend
mit dem „Hauptanliegen des Gesetzentwur-
fes, … die Beteiligung der Bürgerinnen und
Bürger am kommunalen Geschehen zu ver-
bessern“ (LT-Drs. 11/4983). Tatsächlich haben
die Bürgerinnen und Bürger seit dieser Re-
form erstmals die Möglichkeit, während der
laufenden Kommunalwahlperiode selbst an-
stelle des Rates unmittelbar über eine Ange-
legenheit der Kommune zu entscheiden. 
Gleichzeitig legte der damalige Landesge-
setzgeber einen Katalog von Angelegenhei-
ten fest, die sich nach seiner Auffassung
nicht für eine direkte Entscheidung durch
die Bürgerinnen und Bürger eignen. Darun-
ter fallen etwa die Frage der inneren Organi-
sation der Kommunalverwaltung oder die
Haushaltsatzung.

Zwei StufenAufgebaut ist das Verfahren in
zwei Schritten. Zunächst stellen die Bürgerin-
nen und Bürger mit dem Bürgerbegehren
den Antrag, eine in der Zuständigkeit der
Kommune liegende Sachfrage zur Abstim-
mung zu stellen. Erfährt dieses Bürgerbegeh-
ren die erforderliche Unterstützung - sprich:

Johannes Winkel 
ist Leiter der 
Kommunalabteilung
im NRW-Ministerium
für Inneres und 
Kommunales 

DER AUTOR
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erreichen die Initiator/innen die gesetzlich
notwendige Anzahl von Unterstützungsun-
terschriften -, ist die Angelegenheit in einem
zweiten Schritt der gesamten Bürgerschaft
zur Abstimmung vorzulegen, sofern nicht der
Rat dem Begehren schon vorher entspricht. 
In dieser Abstimmung, dem Bürgerent-
scheid, entscheidet die Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen, sofern diese Mehrheit ei-
ne ebenfalls gesetzlich bestimmte Mindest-
zustimmungsquote (Quorum) erreicht (sie-
he Kasten unten). Dieses zweistufige Verfah-
ren bildet noch heute das Gerüst der Rege-
lungen über das Bürgerbegehren und den
Bürgerentscheid. 
Allerdings haben die gesetzlichen Vorgaben
seither verschiedene Modifikationen und Er-
leichterungen erfahren. Mit dem Gesetz zur
weiteren Stärkung der Bürgerbeteiligung in
den Kommunen vom 28. März 2000 wurden
für Bürgerbegehren insbesondere in großen
Städten die Quoren für die Unterstützungs-
unterschriften auf den heute gültigen Stand
abgesenkt. 

Aktion des Rates Das GO-Reformgesetz
vom 9. Oktober 2007 hat mit dem Ratsbür-
gerentscheid erstmals die Möglichkeit eröff-
net, dass der Rat selbst eine Angelegenheit
der Kommune der Bürgerschaft zur Abstim-

mung vorlegt und die Entscheidung auf die-
se Weise an die Bürgerinnen und Bürger zu-
rückgibt. Zu weiteren Erleichterungen hat
das Gesetz zur Stärkung der Bürgerbeteili-
gung vom 31. Dezember 2011 geführt. Seither
müssen die Initiator/innen eines Bürger-
begehrens diesem nicht mehr selbst einen 
Kostendeckungsvorschlag beifügen. Viel-
mehr ist es nunmehr Aufgabe der Verwaltung,
eine Kostenschätzung vorzunehmen, die bei
der Sammlung der Unterstützungsunter-
schriften anzugeben ist. 
Weiter wurde der Katalog der Themen, die ei-
nem Bürgerbegehren nicht zugänglich sind,
gestrafft, sodass nunmehr etwa auch die
grundsätzliche Entscheidung, ob ein Bauleit-
planverfahren durchgeführt werden soll, für
das Bürgerbegehren geöffnet ist. Schließlich
wurde das Zustimmungsquorum zum Erfolg
eines Bürgerentscheids nach der Einwohner-
zahl der Gemeinde gestaffelt (siehe Kasten
unten) und für den Fall konkurrierender Bür-
gerentscheide eine Stichfrage eingeführt.
Erstmals angewandt wurde die neu geschaf-
fene Möglichkeit direkter Demokratie im
Herbst 1994 in Schwerte. Dort startete eine
Bürgerinitiative ein Bürgerbegehren für die
Wiedereröffnung eines Freibads und sam-
melte mehr als 10.000 Unterschriften. Am
Ende konnte ein Konzept für den Weiterbe-
trieb des Elsebads in privater Trägerschaft
gefunden und vom Rat beschlossen werden.
Dies war ein erster - noch heute sichtbarer -
Erfolg des neuen Instruments direkter De-
mokratie. 

Häufig genutzt Nach Angaben des Ver-
eins Mehr Demokratie e. V. sind seither in
Nordrhein-Westfalen mehr als 700 Bürger-
begehren angestoßen oder auf den Weg ge-
bracht worden. Von diesen waren selbstre-
dend nicht alle zulässig oder erfolgreich. In
115 Fällen hat sich der Rat das Bürgerbegeh-
ren zu eigen gemacht, in 18 Fällen kam es zu
einem Kompromiss und in 196 Fällen fand
ein Bürgerentscheid statt. In vielen Fällen
bezogen sich Bürgerbegehren und Bürger-
entscheid etwa auf Fragen der Verkehrsfüh-
rung oder auf Straßenbezeichnungen. So
sprachen sich die Aachener Bürgerinnen
und Bürger 2013 im Rahmen eines Ratsbür-
gerentscheids mehrheitlich gegen den Bau
einer neuen Straßenbahnlinie, der so ge-
nannten Campusbahn, aus. 
Einen weiteren Schwerpunkt bilden kom-
munalpolitische Fragen, die mit Schließung
oder Erhalt öffentlicher Einrichtungen 
wie beispielsweise Schulen, Sportanlagen,
Schwimmbäder oder kulturelle Institutionen

zu tun haben. In Köln führte etwa 2009 ein
Bürgerbegehren zur Rücknahme des Ratsbe-
schlusses zum Abriss von Oper und Schau-
spielhaus und letztlich zu deren Sanierung. 

Infrastruktur im Fokus Aber auch in der
kommunalpolitischen Diskussion stehende
Fragen der kommunalen Infrastruktur und
der kommunalen Wirtschaft wurden zum
Gegenstand von Bürgergehren und Bürger-
entscheiden. So führte in Bergisch Gladbach
2003 ein erfolgreicher Bürgerentscheid ge-
gen ein so genanntes Cross Border Leasing zu
besonderer Aufmerksamkeit. Mit dem Ver-
trag sollten zur Ausnutzung von Steuervor-
teilen das städtische Klärwerk und das Ab-
wasserkanalnetz an einen Investor veräußert
und sogleich wieder zurückgemietet werden. 
In Essen sprach sich 2013 in einem Bürger-
entscheid eine knappe Mehrheit der Bür-
ger/innen gegen die vom Rat beschlossene
kreditfinanzierte Sanierung der Messehal-
len aus. Am Ende wurde ein verändertes Mo-
dernisierungskonzept beschlossen.
Rückblickend haben sich Bürgerbegehren
und Bürgerentscheid in den vergangenen
mehr als 20 Jahren zu wichtigen und unver-
zichtbaren Instrumenten der kommunalen
Demokratie entwickelt, ohne dass der
Grundsatz der repräsentativen Demokratie
dabei Schaden genommen hätte. 
In vielen Fällen hat das unmittelbare Votum
der Bürgerinnen und Bürger zu einer Befrie-
dung zuvor hitzig geführter kommunalpoli-
tischer Debatten geführt. Die zunehmende
Distanz vieler Bürgerinnen und Bürger zu
den politischen Parteien lässt erwarten, dass
die Bedeutung unmittelbarer demokrati-
scher Verfahren eher zunehmen wird. 
Weitere Infos im Internet. b

QUOREN NACH DER
GEMEINDEORDNUNG
NRW
Ein Bürgerbegehrenmuss in Gemeinden

• bis 10.000 Einwohner von 10 %
• bis 20.000 Einwohner von 9 %
• bis 30.000 Einwohner von 8 %
• bis 50.000 Einwohner von 7 %
• bis 100.000 Einwohner von 6 %
• bis 200.000 Einwohner von 5 %
• bis 500.000 Einwohner von 4 %
• über 500.000 Einwohner von 3 % 

der Bürger/innen unterzeichnet sein.

Die Frage eines Bürgerentscheids ist in
dem Sinne entschieden, in dem sie von der
Mehrheit der gültigen Stimmen beantwor-
tet wurde, sofern diese Mehrheit in Ge-
meinden mit

• bis zu 50.000 Einwohnern mindestens
20 Prozent,

• über 50.000 bis zu 100.000 Einwohnern
mindestens 15 Prozent,

• mehr als 100.000 Einwohnern mindes-
tens 10 Prozent

der Bürger/innen beträgt.
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▲ In den zurückliegenden Jahren gab es in 
NRW viele Bürgerbegehren und Bürgerentscheide 
zu Erhalt oder Änderung von Straßennamen
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geübt wird. Sitzungen von sieben Stunden
Dauer sind für viele Ratsmitglieder keine
Seltenheit. Mit Fraktionssitzungen, Aus-
schusssitzungen sowie Vor- und Nachberei-
tungszeit angesichts zunehmend komple-
xerer Sachverhalte kommen Mandatsträ-
ger/innen häufig auf mehr als zwanzig Wo-
chenstunden. Das zeigt: Wer sich hierzulan-
de kommunalpolitisch engagiert, vollzieht
einen täglichen Spagat zwischen Beruf, Fa-
milie und der professionellen Ausübung des

Mandats. Das muss man sich zeitlich wie
auch finanziell leisten können.

Arbeitsgruppe Ehrenamt Im Juli 2013
hat der nordrhein-westfälische Landtag be-
schlossen, innerhalb des Ausschusses für
Kommunalpolitik eine Arbeitsgruppe zur
Verbesserung der Rahmenbedingungen des
kommunalen Ehrenamtes einzurichten - die
so genannte Ehrenamtskommission unter
Vorsitz der Kölner Landtagsabgeordneten
und langjährigen Bezirksvertreterin Lisa
Steinmann. Zu den Mitgliedern zählten je
ein/e Abgeordnete/r der fünf im Landtag
vertretenen Fraktionen, Vertreter/innen der
kommunalen Spitzenverbände und der
kommunalpolitischen Vereinigungen der im
Landtag vertretenen Parteien sowie Mitglie-
der der Landesregierung in beratender
Funktion. 
18 Monate lang hat die Ehrenamtskommis-
sion intensiv beraten und diskutiert. Im Juni
2015 verabschiedete sie schließlich konkrete
Handlungsempfehlungen und legte diese
mit einem umfassenden Abschlussbericht
dem Ausschuss für Kommunalpolitik vor. In
einem gemeinsamen Antrag von SPD, Bünd-
nis 90/Die Grünen, CDU und FDP leitete der
Landtag im Oktober 2015 die Umsetzung
erster der von der Kommission ausgespro-
chener Empfehlungen ein. Während einzel-
ne verordnungsrechtliche Maßnahmen un-

fairer 
Ausgleich 

äglich müssen auf kommunaler Ebene
Entscheidungen getroffen werden, die

das Leben jedes Einzelnen unmittelbar prä-
gen. Diese Verantwortung zu gewichten und
die bestmöglichen Voraussetzungen für die-
sen Einsatz zu schaffen, ist eine landespoli-
tische Pflicht, damit es den Bürgerinnen und
Bürgern in NRW weiterhin möglich ist, sich
aktiv ehrenamtlich in die Kommunalpolitik
einzubringen. 
Etwa 20.000 Bürgerinnen und Bürger in
Nordrhein-Westfalen engagieren sich kom-
munalpolitisch auf ehrenamtlicher Basis. Sie
sind Ratsmitglieder, Kreistagsabgeordnete,
Mitglieder von Bezirksvertretungen oder ar-
beiten als sachkundige Bürger/innen in ei-
nem Ausschuss mit.
Grundwesensart der ehrenamtlichen Tätig-
keit ist, dass sie in der Freizeit - neben beruf-
lichen und familiären Verpflichtungen - aus-

Die Ehrenamtskommission des NRW-Landtags, tätig von 2013 bis
2015, hat zahlreiche Empfehlungen zur Stärkung des kommunalen
Mandats gegeben, von denen einige bereits umgesetzt sind

Seit Januar 2016 erhalten 
alle aktiven 20.000 Kommu-
nalpolitiker/innen in NRW -

hier der Hattinger Rat - mehr
Aufwandsentschädigung 

T

Neue Rahmenbedingungen 
für das kommunale Mandat 

Lisa Steinmann ist 
Abgeordnete der SPD
im NRW-Landtag und
war Vorsitzende der 
Ehrenamtskommission

DIE AUTORIN
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mittelbar eingeführt werden konnten, bedür-
fen andere Maßnahmen einer gesetzlichen
Ermächtigungsgrundlage in der Gemeinde-
ordnung oder der Kreisordnung. Ein entspre-
chender Gesetzentwurf ist derzeit beim
NRW-Ministerium für Inneres und Kommu-
nales in Bearbeitung und soll demnächst in
den Landtag eingebracht werden.

Handlungsempfehlungen Bereits umge-
setzt wurde zum 1. Januar 2016 eine Erhöhung
der Aufwandsentschädigung für Ratsmitglie-
der, Kreistagsmitglieder, Mitglieder der Be-
zirksvertretungen und Landschaftsversamm-
lungen sowie des Regionalverbands Ruhr um
zehn Prozent. Darüber hinaus wird die Ein-
führung einer zusätzlichen einfachen Auf-
wandsentschädigung für die Ausschussvor-
sitzenden in Räten, Kreistagen und den Land-
schaftsversammlungen erfolgen. Weiterhin
ist eine Erweiterung und Anhebung der Auf-
wandsentschädigung für die stellvertreten-
den Fraktionsvorsitzenden vorgesehen. 
Für die Verdienstausfallgrenzen hat die Eh-
renamtskommission eine landesweite Ver-
einheitlichung veranschlagt. Der Regelstun-
densatz soll zukünftig in der Basis 8,50 Euro
betragen und damit dem Mindestlohn ent-
sprechen. Der Höchstbetrag für den tatsäch-
lich nachzuweisenden Verdienstausfall wird
auf 80 Euro pro Stunde festgesetzt.

Mehr für Fraktionen Ehrenamtliche Leis-
tungsträger/innen benötigen gute und an-
gemessene Rahmenbedingungen für ihre
Arbeit. Mit Blick auf die ungenügende Aus-
stattung forderte die Ehrenamtskommissi-
on die Landesregierung auf, den aus dem
Jahr 1989 stammenden Erlass „Zuwendun-
gen kommunaler Körperschaften an Fraktio-
nen der Vertretung“ neu zu fassen. 
Die Überarbeitung erfolgte in Zusammenar-
beit mit den kommunalpolitischen Vereini-
gungen sowie den kommunalen Spitzenver-
bänden. Veröffentlicht wurde der neue Erlass
im November 2015 mit sofortiger Gültigkeit.
Kernziel ist insbesondere die Hilfestellung für
Fraktionen in denjenigen Kommunen, in de-
nen bisher keine angemessene Grundaus-
stattung für die Fraktionsarbeit in Gestalt
von Sach- oder Geldmitteln gewährt wurde. 
Zukünftig haben alle Fraktionen in Nord-
rhein-Westfalen Anspruch auf eine klar defi-
nierte Mindestausstattung. Dazu zählt die
Nutzung oder Anmietung von Räumen, die
bisher vielerorts von Mandatsträger/innen
aus privaten Mitteln bestritten wurde. So sol-
len unter anderem die erheblichen Unter-
schiede im ländlichen Raum abgebaut wer-

den. Ein Beispiel: Während den Fraktionen in
Mechernich, Kreis Euskirchen (26.677 Ein-
wohner), bisher jährlich 3.045 Euro je Rats-
mitglied zur Unterhaltung der Fraktionsge-
schäftsstelle zur Verfügung standen, waren
es in Sprockhövel im Ennepe-Ruhr-Kreis
(25.537 Einwohner) lediglich 60 Euro.
Der Erlass sieht weiter vor, dass Mittel für die
laufende Fraktionsarbeit festgelegt werden
können und es eine Berechtigung gibt, als
Grundausstattung diverse Print- und Online-
medien zu abonnieren. Somit können auch
die Fraktionsgeschäftsstellen ihre Ausstat-
tung an die moderne Entwicklung anpassen.

Mindestgröße anheben Die Ehrenamts-
kommission empfiehlt mehrheitlich die An-
hebung der Mindestfraktionsgröße in Räten
und Kreistagen. Eine Fraktion soll demnach
aus mindestens zwei Personen bestehen. Bei
mehr als 50 Ratsmitgliedern soll sie künftig
aus mindestens drei Personen, bei mehr als
74 Ratsmitgliedern aus vier Personen und
bei mehr als 90 Ratsmitgliedern aus fünf
Personen bestehen. 
In den Landschaftsversammlungen soll es
ab fünf Mitgliedern möglich sein, eine Frak-
tion zu bilden. Zudem soll der Abstand zwi-
schen Fraktionen und Gruppen erhöht wer-
den bei den Zuwendungen zu sachlichen
und personellen Aufwendungen für die Ge-
schäftsführung. 

Regeln der Freistellung Eine wissen-
schaftliche Untersuchung zu den Möglich-
keiten einer Anpassung der Freistellungsre-
gelungen der Gemeindeordnung an flexible-
re Arbeitszeiten soll in Auftrag gegeben wer-
den. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem
zeitlichen Abstand zwischen Sitzungsende
sowie dem Beginn von Nacht- und Schichtar-
beit. In dieser Studie soll auch überprüft wer-
den, ob Ortsvorsteher/innen, stellvertreten-
de Bürgermeister/innen und Bezirksbürger-
meister/innen in die Freistellungs- und Ver-
dienstausfallregelung der Gemeindeord-
nung einbezogen werden können. 
Die Stärkung des kommunalen Mandats im
Ehrenamt muss auch weiterhin zentrale
Aufgabe und unmittelbares Ziel landespoli-
tischer Gesetzgebung sein. Angesichts des
gesellschaftlichen Wandels in der Arbeits-
welt wie auch im Hinblick auf die demogra-
fische Entwicklung unterliegt die Anpas-
sung der Rahmenbedingungen konstanter
Beobachtung. Die aktuellen Handlungs-
empfehlungen sind ein grundlegender Bau-
stein, dürfen aber nur als Weichenstellung
zur Fortentwicklung verstanden werden. b

GESETZESSAMMLUNG
FÜR DIE KOMMUNALE
VOLLSTRECKUNGS-
PRAXIS
Hrsg. vom Fachverband der Kommunalkas-
senverwalter e. V. - Schriftleitung: Hans-

Jürgen Glotzbach. 23. Ergänzungslieferung,
Stand Dezember 2015, 324 Seiten, 79,90 Euro.
Loseblattausgabe, Grundwerk 2.800 Seiten,
Seitenformat DIN A 5, in zwei Ordnern, 118
Euro bei Fortsetzungsbezug, zzgl. Ergänzungs-
lieferungen (199 Euro bei Einzelbezug); ISBN
978-3-7922-0139-8 (Loseblatt). Digitalausga-
be: Lizenz für 1-3 Nutzer im Jahresabonnement
159,90 Euro (inkl. Updates), ISBN 978-3-7922-
0094-0 (Digital); Verlag W. Reckinger, Siegburg

Seit dem Erscheinen der letzten Ergänzungs-
lieferung sind zahlreiche Gesetze und Be-
stimmungen geändert worden, die sich sehr
nachhaltig auf die Vollstreckungspraxis aus-
wirken. 
Auf Landesebene betreffen die mit der 23. Er-
gänzungslieferung (Stand Dezember 2015)
vorgenommenen Änderungen vor allem das
Bremische Gesetz über die Vollstreckung von
Geldforderungen im Verwaltungswege, das
Landesverwaltungsverfahrensgesetz Meck-
lenburg-Vorpommern, das Verwaltungsvoll-
streckungsgesetz Sachsen-Anhalt, das Thü-
ringer Verwaltungszustellungs- und Vollstre-
ckungsgesetz, das Kommunalabgabenge-
setz Baden-Württemberg, das Bayerische
Kommunalabgabengesetz, das Kommunal-
abgabengesetz für das Land Brandenburg,
das Hessische Gesetz über kommunale Ab-
gaben, das Niedersächsische Kommunalab-
gabengesetz, das Kommunalabgabengesetz
für das Land Nordrhein-Westfalen, das Säch-
sische Kommunalabgabengesetz, das Kom-
munalabgabengesetz für das Land Sachsen-
Anhalt, das Kommunalabgabengesetz des
Landes Schleswig-Holstein und das Thürin-
ger Kommunalabgabengesetz.
Die zahlreiche Änderungen der Zivilprozess-
ordnung (ZPO) werden ebenfalls berücksich-
tigt. Die bereits seit mehreren Jahren ange-
botene digitale Ausgabe der „Gesetzes-
sammlung“ wurde überarbeitet und steht
den Abonnenten nun auch als App für Tablet
und Smartphone zur Verfügung. Mithilfe der
verbesserten, auch werkübergreifenden
Suchfunktion findet der Nutzer der Daten-
bank schnell und unkompliziert die gesuch-
ten Textpassagen, welche mit Anmerkungen,
Hervorhebungen und Lesezeichen individu-
ell bearbeitet werden können.

Az.: 41.11.1
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ie Fraktionen von SPD, CDU und Bünd-
nis 90/DIE GRÜNEN im NRW-Landtag

wollen eine Sperrklausel von 2,5 Prozent bei
den Kommunalwahlen in NRW einführen.
Ziel ist es, eine „Zersplitterung der Kommu-
nalvertretungen“ zu verhindern, da diese die
Handlungsfähigkeit der Räte und Kreistage
offenkundig einschränkt. 
Nachdem der Verfassungsgerichtshof NRW
im Jahre 1999 die bis dahin geltende Fünf-
Prozent-Sperrklausel im Kommunalwahl-
recht für verfassungswidrig erklärt und das
Land die entsprechenden gesetzlichen Be-
stimmungen gestrichen hatte, nahm die
Anzahl der Fraktionen, Gruppen und Einzel-
mitglieder in den Kommunalvertretungen
stark zu. Die Handlungsfähigkeit der Räte

▲ Ab der Kommunalwahl 2020 soll es in Nordrhein-Westfalen eine Sperrklausel von 2,5 Prozent geben

Nach 16 Jahren ohne Mindeststimmenzahl für kommunale 
Ratsmandate findet sich im NRW-Landtag eine Mehrheit für eine
Sperrklausel, die in der Landesverfassung verankert werden soll 

Einführung einer Sperrklausel 
für Kommunalwahlen  

D
Andreas Wohland 
ist Beigeordneter für
Recht und Verfassung
beim Städte- und 
Gemeindebund NRW

DER AUTOR 

und Kreistage ist dadurch - das zeigt die Be-
ratungspraxis der kommunalen Spitzenver-
bände - deutlich beeinträchtigt.
So wird berichtet, dass Tagesordnungen der
Räte ausufern und sich Sitzungen in zum
Teil unvertretbarem Maß in die Länge zie-
hen. Hierdurch werden - neben der Beein-
trächtigung der aktuellen Handlungsfähig-

keit - auch langfristig Interessierte vom
kommunalen Ehrenamt abgeschreckt. Auf
diese Weise ist die lokale Demokratie insge-
samt gefährdet. 

Gesetzentwurf 2015 Die Fraktionen von
SPD, CDU und Bündnis 90/DIE GRÜNEN ha-
ben im vergangenen Jahr einen Gesetzent-
wurf zur Änderung der Verfassung für das
Land NRW und wahlrechtlicher Vorschriften
- Kommunalvertretungsstärkungsgesetz - in
den Landtag eingebracht (Drs. 16/9795). Der
Entwurf sieht eine 2,5-Prozent-Sperrklausel
in Art. 78 Abs. 1 der Landesverfassung sowie
in § 33 Kommunalwahlgesetz vor. 
Wohl bleibt der Entwurf hinter den Be-
schlüssen der StGB NRW-Verbandsgremien
zurück. Diese hatten ursprünglich eine
Sperrklausel von drei Prozent zur Aufrecht-
erhaltung der Arbeitsfähigkeit der Kommu-
nalvertretungen gefordert. Das StGB NRW-
Präsidium hatte sich bereits am 07.05.2015
in Düsseldorf mit der Einführung einer
Sperrklausel in die Verfassung des Landes
NRW befasst und sich für eine moderate
Sperrklausel von drei Prozent ausgespro-
chen. 
Gleichwohl trägt der Gesetzentwurf dem
Ziel, eine moderate Sperrklausel einzufüh-

besser 
mit 
Hürde 
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ren, Rechnung und ist daher positiv zu be-
werten. Das Präsidium des Städte- und Ge-
meindebundes NRW hat den Gesetzent-
wurf der Landtagsfraktionen von SPD, CDU
und Bündnis 90/DIE GRÜNEN zur Einfüh-
rung einer 2,5-Prozent-Sperrklausel in der
Landesverfassung NRW und im Kommunal-
wahlgesetz (Kommunalvertretungsstär-
kungsgesetz) am 18.11.2015 daher auch aus-
drücklich begrüßt. Der Gesetzentwurf ent-
hält eine ausführliche Begründung, welche
die Nachteile des bisherigen Zustandes und
die Vorteile einer moderaten Sperrklausel
darlegt.

Derzeit Zersplitterung Die Einführung
der Sperrklausel wird zunächst mit einer
merklichen und sich fortwährend verstär-
kenden Zersplitterung der Kommunalver-
tretungen seit Wegfall der Fünf-Prozent-
Sperrklausel für Kommunalwahlen im Jah-
re 1999 begründet. Damit einher ging der
zunehmende Verlust der vollen Handlungs-
fähigkeit der Räte und Kreistage. 
Einige kommunale Vertretungen setzen
sich mittlerweile aus mehr als zehn unter-
schiedlichen Parteien und Wählergruppen
zusammen. So gibt es nach der Kommunal-
wahl 2014 bei den kreisfreien Städten und
Kreisen kaum noch eine Volksvertretung
ohne Zweier-Gruppierungen, die keine Frak-
tion bilden können, oder Einzelmandatsträ-
ger/innen. Es sei damit zu rechnen, dass die
Zersplitterung der Kommunalvertretungen
weiter zunehmen werde.

Handlungsfähigkeit in Gefahr Die den
Räten und Kreistagen gesetzlich zugewie-
senen Aufgaben erforderten deren ord-
nungsgemäße Wahrnehmung und damit
die volle Handlungsfähigkeit der Kommu-
nalvertretungen. Diese sei jedoch durch die
Zersplitterung beeinträchtigt oder zumin-
dest in hohem Maße gefährdet. Denn die
stark gestiegene Anzahl von Einzelman-
datsträgerinnen und -trägern sowie nicht
fraktionsfähigen Gruppen behinderten de-
ren Arbeit und erschwerten diese teilweise
erheblich. 
Als Folge könnten Tagesordnungen an-
schwellen und sich Sitzungen in einem un-
vertretbaren Maße in die Länge ziehen. Dies
erweise sich als großes Hindernis gegen-
über einer nachhaltigen und konstruktiven
politischen Arbeit sowie als ernstzuneh-

mende Beeinträchtigung einer effektiven
Wahrnehmung der den Kommunen oblie-
genden Aufgaben. In einzelnen Fällen drohe
sogar die faktische Handlungs- und Funkti-
onsunfähigkeit der kommunalen Vertre-
tungen. 
Angesichts der auf der Alleinzuständigkeit
gemäß § 41 Abs. 1 S. 1 GO NRW basierenden
grundsätzlich bedeutsamen und weitrei-
chenden Entscheidungsbefugnisse des Ra-
tes auch für zunehmend komplexe Sachver-
halte und Fragestellungen sei es unabding-
bar, dass die Sitzungen der kommunalen
Vertretungen stringent und ergebnisorien-
tiert durchgeführt würden. Dies gelte umso
mehr vor dem Hintergrund, dass sämtliche
kommunalen Mandatsträgerinnen und -
träger ihre Aufgaben ehrenamtlich in der
Freizeit und neben ihrem Beruf sowie ihren
familiären Verpflichtungen wahrnehmen.

Kein Mehr an Demokratie Die gestiege-
ne Zahl von Einzelmandatsträgerinnen und
-trägern sowie nicht fraktionsfähigen Grup-
pen sei keineswegs mit einem Zuwachs an
Demokratie gleichzusetzen. Denn die zu-
nehmende Zersplitterung der Kommunal-
vertretungen beeinträchtige nicht nur den
Arbeitsablauf, sondern gefährde auch eine
am Gemeinwohl orientierte Politik der kom-
munalen Volksvertretung. 
Um dieses Ziel zu erreichen, sei eine konsis-
tente Haushalts-, Sach- und Personalpolitik
unabdingbar. Dafür bedürfe es aber einer
stabilen Mehrheit in der jeweiligen Kom-
munalvertretung. Mit der Zersplitterung
bestehe die Gefahr, dass sich aufgrund der
absehbaren Schwierigkeiten bei der Mehr-
heitsbeschaffung vielerorts eine große Ko-
alition als faktisch dauerhafter Zustand
festsetze. Dies liege aber nicht im Interesse

einer demokratisch legitimierten kommu-
nalen Selbstverwaltung. 
Auf der anderen Seite sei es problematisch,
wenn Kleinst- und Splitterparteien, die über
keinen großen Rückhalt in der Wählerschaft
verfügen, in den kommunalen Vertretun-
gen als „Zünglein an der Waage“ eine im
Verhältnis zu ihrer Stimmenzahl überpro-
portional starke Machtposition erlangten
respektive in die Rolle der Mehrheitsbe-
schaffenden oder -verhindernden gelangen
könnten.

Ewigkeitsgarantie bleibt Der verfas-
sungsändernde Gesetzgeber sei nicht den-
selben Rechtfertigungsanforderungen zu
unterwerfen wie der einfache Gesetzgeber,
zumal dem verfassungsändernden Gesetz-
geber aufgrund der qualifizierten Mehr-
heitsanforderung eine besondere demokra-
tische Legitimation zukomme. Bei der un-
mittelbar verfassungsrechtlichen Ausge-
staltung der in Artikel 28 Abs. 1 S. 2 Grund-
gesetz vorgegebenen Wahlrechtsgrundsät-
ze verfüge der Verfassungsgesetzgeber da-
her über einen größeren Gestaltungsspiel-
raum als der einfache Gesetzgeber, solange
er das Demokratieprinzip achte. 
Die in Artikel 69 Abs. 1 S. 2 Landesverfassung
NRW enthaltene „Ewigkeitsgarantie“ - im
Wortlaut „Änderungen der Verfassung, die
den Grundsätzen des republikanischen, de-
mokratischen und sozialen Rechtstaates im
Sinne des Grundgesetzes für die Bundesre-
publik Deutschland widersprechen, sind un-
zulässig“ - schütze die aufgeführten verfas-
sungsrechtlichen Grundsätze nicht in ihrem
jeweils vorgefundenen Bestand und in ihrer
Ausgestaltung, sondern nur in ihrem Kern-FO
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▶ Wähler und Wählerinnen müssen 
sich beim nächsten Besuch im 

Wahllokal auf Neuerungen einstellen

▲ Bei der jüngsten NRW-Kommunalwahl 2014 
standen Dutzende von Parteien, Gruppierungen
und Einzelbewerber/innen zur Wahl
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gehalt. Entsprechend sei auch das Wahl-
recht nicht in seiner gesamten derzeitigen
verfassungsrechtlichen oder gar einfach-
rechtlichen Ausgestaltung geschützt. Un-
abänderlich sei lediglich derjenige Kernbe-
reich, der für die Wahrung des Grundsatzes
der Demokratie unverzichtbar ist. Eine 2,5-
Prozent-Sperrklausel bei Kommunalwahlen
berühre das Demokratieprinzip und den da-
von umfassten Grundsatz der Wahlrechts-
gleichheit jedenfalls nicht in seinem Kern.
Zusätzlich führe die Einführung einer Sperr-
klausel von 2,5 Prozent zu einheitlichen Zu-
gangsbeschränkungen bei den Kommunal-
vertretungen. Denn auch ohne gesetzliche
Sperrklausel existiere nach allen in Deutsch-
land anzutreffenden Wahlgesetzen eine fak-
tische Sperrklausel, bedingt durch die Regeln
der Sitzzuteilung. Diese Sperrklausel
schwanke je nach Größe der Kommunalver-
tretung in NRW zwischen 0,6 Prozent und
2,8 Prozent der Stimmen.

Anhörung im LandtagAm 21. Januar 2016
haben sich der Hauptausschuss und der Aus-
schuss für Kommunalpolitik des Landtages in
einer Sachverständigenanhörung mit dem
Gesetzentwurf befasst. Die Vertreter/innen
der kommunalen Spitzenverbände sowie die
kommunalen Praktiker/innen haben sich
durchweg für die Sperrklausel ausgespro-
chen und auf die Erfahrungen der Beratungs-
praxis hingewiesen.
Die Rechtswissenschaftler haben sich zu der
Frage der rechtlichen Tragfähigkeit einer
Verankerung der Sperrklausel in der Landes-
verfassung unterschiedlich geäußert. Ein
Teil der Rechtsexperten vertrat die Ansicht,
der verfassungsändernde Gesetzgeber des
Landes sei unter keinem verfassungsrecht-
lichen Gesichtspunkt gehindert, eine ver-
fassungsunmittelbare 2,5-Prozent-Sperr-
klausel für Kommunalwahlen in die Verfas-
sung NRW einzufügen. 
Andere Vertreter der Rechtswissenschaft
warnten, dass die Aufnahme der Sperrklau-
sel in die Verfassung die Kommunalwahl
2020 einem erheblichen Risiko aussetze.
Denn eine rechtzeitige Klärung der Verfas-
sungskonformität bei der zu erwartenden
Klage vor dem Bundesverfassungsgericht
könne nicht sichergestellt werden. 
Ob die Gesetzesbegründung einer gerichtli-
chen Prüfung standhalten wird, bleibt ab-
zuwarten. Die Piraten-Partei hat bereits an-
gekündigt, die Verfassungsänderung zu-
gunsten einer Sperrklausel für Kommunal-
wahlen vom Verfassungsgerichtshof NRW
überprüfen zu lassen. b

okale Demokratie kommt nicht nur in Bür-
gerbegehren und Bürgerentscheiden zum

Ausdruck. Die Beteiligung der Bürgerinnen
und Bürger, die zum Wohle der eigenen Stadt
etwas verändern wollen, manifestiert sich oft-
mals auch in bürgerschaftlichem Engage-
ment, wenn die richtigen Impulse gesetzt
werden und die notwendige Unterstützung
von Institutionen sowie Verwaltung kommt. 
Ein Beispiel dafür ist das Projekt „Rund um St.
Viktor 2010-2020“ in der Stadt Schwerte. Im
Jahr 2010 führte die Evangelische Kirchenge-
meinde Schwerte einen Wettbewerb zur Neu-
gestaltung der Umgebung der Kirche St. Vik-
tor durch. Der preisgekrönte Entwurf umfass-
te nicht nur das neue Gemeindezentrum an
der St. Viktor-Kirche - eines der Wahrzeichen
am zentralen Marktplatz -, sondern bezog das
Nachbargebäude Alte Marktschänke und den

Die Neugestaltung des Ensembles um die Schwerter Stadtkirche 
St. Viktor führte 2015 zur Gründung einer Bürgerstiftung, die 
seitdem den Prozess der Umgestaltung moderiert

Die Bürgerstiftung St. Viktor 
in Schwerte 

L DIE AUTOREN
Heinrich Böckelühr 
ist Bürgermeister der 
Stadt Schwerte

Tobias Bäcker ist 
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Bürgerstiftung St. Viktor

Anke Skupin ist 
Mitarbeiterin im Kultur- 
und Weiterbildungsbetrieb
der Stadt Schwerte 

Steine voller    

dazwischen liegenden Hof in die Planung ein. 
Die Schwerter Stadtkirche ist inzwischen be-
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hutsam saniert und mit einer neuen Orgel
ausgestattet worden. Das neue Gemeinde-
zentrum ist eröffnet und der Innenhof als ers-
tes Projekt der Bürgerstiftung St. Viktor fertig
gestellt sowie belebt.

▲ In Schwerte gestalten Bürger/innen
gemeinsam mit privaten Einrichtun-
gen, öffentlichen Institutionen und der
Stadt die neue Mitte

    Leben 
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St. Viktor Die Kirche an der Ostseite des
historischen Marktplatzes geht auf die Zeit
um 1150 zurück, wurde ab 1243 als roma-
nische Basilika errichtet und Anfang des
15. Jahrhunderts zur dreischiffigen goti-
schen Hallenkirche mit vorgesetztem Turm
ausgebaut. Sie enthält Kunstwerke von
überregionaler Bedeutung wie ein Kreuzi-
gungsfresko um 1310 oder den Goldenen
Altar von 1523.

Ruhrtalmuseum Museum zur Orts- und
Regionalgeschichte, gegründet 1933 im Al-
ten Schwerter Rathaus nördlich der St. Vik-
tor-Kirche. 

Altes Rathaus Dieses wurde 1548/49 als
Verwaltungsgebäude der wachsenden
Hansestadt errichtet. Mit seinem Renais-
sancegiebel begrenzt es die Nordostseite
des Marktplatzes und beherbergt heute
das Ruhrtalmuseum sowie das Stadtarchiv.

Marktschänke zweistöckiges Bürgerhaus
gegenüber der St. Viktor-Kirche von 1736,
das jahrzehntelang eine Gaststätte beher-
bergte. Die Marktschänke grenzt östlich an
das wesentlich größere Alte Rathaus an.

Rohrmeisterei Industriehalle, 1890 ge-
baut als Pumpstation für die Wasserversor-
gung der Stadt Dortmund. Seit 1976 ge-
nutzt für Gewerbeausstellungen, kommu-
nale Jugendarbeit sowie als Werkstatt- und
Abstellgebäude. 1990 kaufte die Stadt
Schwerte die Rohrmeisterei und errichtete
dort ein Bürger- und Kulturzentrum, das
heute von einer Bürgerstiftung betrieben
wird.
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Lenkungskreis gegründet Nachdem die
Evangelische Kirchengemeinde die Rohrmeis-
terei als Projektpartnerin für die Entwicklung
der Marktschänke angesprochen sowie den
Kultur- und Weiterbildungsbetrieb der Stadt
Schwerte (KuWeBe) eingeladen hatte, die En-
semble-Entwicklung unter Einbeziehung des
Alten Rathauses gemeinsam zu gestalten,
wurde im September 2011 der Lenkungskreis
„Rund um St. Viktor“ etabliert. Dieser steuert
seitdem die Projektentwicklung. 
Im selben Jahr hatte die Sommerakademie
„Zwischen Stadt und Fluss“ der Bürgerstif-
tung Rohrmeisterei erste Impulse für das In-
tegrierte Handlungskonzept (IHK) Innenstadt
Schwerte geliefert. Dieses definiert mittler-
weile zwischen dem Kulturzentrum Rohr-
meisterei und St. Viktor eine zentrale Achse
der Stadtentwicklung.
Wurden zunächst die Nutzungskonzepte für
die Marktschänke und das Alte Rathaus ge-
trennt gesehen und entwickelt, setzte sich
2013 eine integrierte Sichtweise für den Ge-
bäudekomplex als Einheit durch, die wieder-
um in das Ensemble und das IHK eingebettet
ist. Dies ermöglichte eine Förder- und Finan-
zierungskonstruktion, die ebenso innovativ
ist wie das Projekt. Die Bausteine „Bürger-
schaftliches Engagement“, „Veranstaltungen
und Begegnung“, „Ausstellung und Erlebnis -
ort“ sowie „Gastronomie und Stadtkirche“
finden sich als Konsequenz im vorliegenden
Konzept in beiden Gebäuden, die gemeinsam
umgebaut und betrieben werden sollen. 
Eine nochmalige grundlegende Überarbei-
tung der Planungen im Sommer 2015 berück-
sichtigte den wiederentdeckten Denkmal-
wert der Marktschänke sowie die Belange der
Barrierefreiheit und mündete in eine ab-

schließende Planung mit einer realistischen
Kostenschätzung. Diese war zudem durch
bauhistorische Untersuchungen beider Ge-
bäude untermauert. Mit der Zusammenfüh-
rung der inhaltlichen Projektbausteine ging
das Zusammenwachsen der beteiligten Ein-
richtungen in Gestalt unterschiedlicher Ver-
tragswerke sowie eines gemeinsamen Wirt-
schaftsplans und Personalkonzepts einher. 

Weiter mit Bürgerstiftung 2015 schließ-
lich gründeten Akteure des bürgerschaftli-
chen Engagements - die Evangelische Kir-
chengemeinde, der Kultur- und Weiterbil-
dungsbetrieb der Stadt, der Förderverein
Ruhrtalmuseum e. V. und die Rohrmeisterei -

Wahrzeichen der Stadt
Schwerte: die evangelische
Kirche St. Viktor am Markt 
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die Bürgerstiftung St. Viktor. Die Genehmi-
gung der Stiftung wurde im April mit einem
Fest in der Baustelle des Gemeindezentrums
begangen. Das Zusammenwirken der Part-
ner in der Bürgerstiftung ist ein - offenbar ge-
lingendes - Experiment. Denn hier begegnen
sich unterschiedliche Denk- und Handlungs-
weisen freier und institutionalisierter, weltli-
cher und kirchlicher, öffentlich-rechtlicher
und privater, ehrenamtlicher sowie professio-
neller Partner/innen und verbinden sich im
Idealfall ergänzend. 
Mit Vorstand, Kuratorium und Stifterver-
sammlung hat die Bürgerstiftung St. Viktor
ihre Arbeit bereits aufgenommen. Die
Schwerter Bürgergesellschaft sieht das ent-
stehende Ensemble als ihr kommendes Zu-
hause. Zahlreiche Gruppen und Vereine ha-
ben sich 2014 an der Redaktion des „Mani-
fests für die Mitte“ beteiligt und sind weiter-
hin in die Konzeptentwicklung eingebunden.
Die Initiative für Kultur, Bildung und bürger-
schaftliches Engagement („Kubib“) wurde
gegründet - unter anderem, um weitere Eh-
renamtliche für das Projekt zu begeistern und
zu gewinnen. Sie ist inzwischen aufgegan-
gen im Arbeitskreis „Engagierte Stadt“, der
den Umbau Schwertes zu einer Bürgerkom-
mune betreibt und im neuen Ensemble seine
natürliche Anlaufstelle sieht. 
Noch 2008 wurde die Schließung des Ruhr-
talmuseums diskutiert, und die Streichung
der Museumsleiterstelle war als Maßnahme
zur Haushaltsicherung beschlossen. Diese ist
inzwischen rückgängig gemacht. Verwaltung
und Politik der Stadt Schwerte haben das Pro-
jekt „Rund um St. Viktor“ von Beginn an posi-

tiv begleitet. Im März 2016 hat der Rat der
Stadt Schwerte - eine Kommune im NRW-
Stärkungspakt - einstimmig die Übernahme
des kommunalen Eigenanteils der Baukosten,
der Anschubfinanzierung und der Projektum-
lage beschlossen. Dies zeigt deutlich den Stel-
lenwert des Projekts.

Neues Museumskonzept Seit Anfang
2015 hat die Bürgerstiftung St. Viktor als wei-
tere Vorleistung ein Konzept für den kom-
menden Erlebnisort entwickelt, der Stadtge-
schichte und Gegenwart des Bürgerengage-
ments anhand des Leitmotivs „Wasser“ zum
Thema macht und die überkommenen Gren-
zen zwischen „Museum“ und „Mitmachen“,
zwischen „Ausstellung“ und „Aktion“ über-
winden soll. Erster und wichtigster Bestand-
teil des Konzepts ist der „horizontale Eröff-
nungsprozess“ (HEP). Dieser lässt schon wäh-
rend der Bauphase den Erlebnisort in der Mit-
te der Stadt lebendig werden. 
Die Fortentwicklung dessen, was in der
Schwerter Mitte aus der Bürgerschaft heraus
angestoßen wurde, ist das Schwerter „Projekt
Bürgerkommune“. Seit September 2015
nimmt Schwerte am Förderprogramm „Enga-
gierte Stadt“ teil. Dabei fördert ein Konsorti-
um aus Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend, Bertelsmann Stif-
tung, BMW Stiftung, Körber-Stiftung, Herbert
Quandt Stiftung und dem Generali Zukunfts-
fonds erfolgreiche Konzepte bis Ende 2017 mit
50.000 Euro.
Beworben hatte sich ein Netzwerk aus Initia-
tiven, Vereinen, Kirchengemeinde, Kultur- und
Weiterbildungsbetrieb sowie Stadt Schwer-
te. Das erfolgreiche Konzept besteht aus zwei
Herzstücken: die Entwicklung der Stadt zur
Bürgerkommune mit dem Ziel, die Zivilgesell-
schaft zu stärken, und die Förderung von Bür-
gerengagement mit dem Aufbau einer zen-
tralen Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bür-
ger in der neuen Mitte der Stadt.

Baustein der Bürgerbeteiligung Denn
für Schwerte ist klar: Bürgerbeteiligung und
Bürgerengagement sind zwei Seiten einer
Medaille und gehören zusammen. Das in
Schwerte vorhandene hohe Maß an Bürger-
engagement, eine an Stadtentwicklungsfra-
gen interessierte Wirtschaft und eine Kom-
munalpolitik, die Zukunft gestalten will, wer-
den somit zusammengeführt, um gemein-

sam tragfähige Lösungen für Zukunftsfragen
zu entwickeln und umzusetzen.
Für Schwerte heißt Bürgerkommune, ein neu-
es Zusammenspiel zwischen kommunalpoli-
tischer Entscheidungsfindung, Bürgerbeteili-
gung, bürgerschaftlichem Engagement, Wirt-
schaftsengagement und Verwaltungshan-
deln zu finden. Deshalb wurden Vertreterin-
nen und Vertreter aus Bürgerengagement,
Politik, Verwaltung und Wirtschaft eingela-
den. Aus allen Bereichen wurden jeweils sechs
Personen ausgewählt - mit Ausnahme des Be-
reichs Bürgerengagement, der mit acht Perso-
nen vertreten ist. Der Bürgermeister gehört
ebenfalls der Gruppe an.
Gemeinsam will die Gruppe, besetzt mit 26
unterschiedlichen Stadtakteurinnen und
Stadtakteuren, bis Ende 2017 an der Entwick-
lung der Bürgerkommune arbeiten und ein
Ergebnis präsentieren. 

Blick nach draußen Durch die Einbezie-
hung der Wirtschaft geht Schwerte einen ei-
genen und neuen Weg, der auch für die bun-
desweit agierende Stiftung Mitarbeit unge-
wöhnlich und spannend ist. Vorbild sind Bei-
spiele aus den bereits existierenden 50 Bür-
gerkommunen Deutschlands. So werden in
der vergleichbaren süddeutschen Kommune
Filderstadt Vorhaben, die im Stadtrat zur Ent-
scheidung anstehen, vorher auf Listen ange-
kündigt und es wird um Beteiligung gewor-
ben. 
In der Stadt Bonn werden bauliche Vorgänge
in Modellen sichtbar gemacht, sodass sie bes-
ser vorstellbar sind. Zudem werden Stadtteil-
spaziergänge mit Politikerinnen und Politi-
kern sowie Verwaltungsmitarbeiter/innen
durchgeführt, um die Planung zu den Men-
schen zu bringen. Schwerte wird in den kom-
menden zwei Jahren einen eigenen Weg fin-
den, der mehr Beteiligung, aber auch die För-
derung von Bürgerengagement verspricht.b
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Bei Umbauarbeiten in der St. Viktor-Kirche

in Schwerte haben Restaurator/innen drei

Holzfragmente gefunden. Der Landschafts-

verband Westfalen-Lippe (LWL) vermutet,

dass die Fundstücke zu vier beschädigten

Holzstatuen einer Kreuzigungsgruppe von

1430 gehören, die sich im LWL-Museum

für Kunst und Kultur in Münster befinden

und aus Schwerte stammen.

◀ Das Interesse an der Gestaltung des 
Ensembles von St. Viktor-Kirche, 
Gemeindezentrum, Marktschänke 
und Museum ist großFO
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gerbeteiligungen begegnet werden kann.
Problematisch erscheint beispielsweise vie-
len Kommunen eine Bürgerbeteiligung bei
komplexen Sachverhalten. Diese lassen sich
im Rahmen der Mediation hervorragend
vermitteln und bearbeiten. 
Die Mediation ist ein Verfahren, das mit Kom-
plexität umgehen kann. Bei der juristischen
Herangehensweise wird die Komplexität von
Sachverhalten durch eine Reduzierung auf
nachweisbare Fakten bewältigt. Bei der Me-
diation hingegen wird die Komplexität eines
Sachverhaltes in seiner Gesamtheit - ein-
schließlich sämtlicher Fakten, Meinungen
und Interessen aller Beteiligten - aufgenom-
men, strukturiert, vermittelt und dadurch
schließlich verhandelbar gemacht. 
In der Folge kann die Verwaltung eine Bür-
gerbeteiligung auch - und gerade - bei kom-
plexen Sachverhalten sinnvoll einsetzen.

ürgerbeteiligung hat in den zurücklie-
genden Jahren zunehmend an Bedeu-

tung gewonnen. So hat der Deutsche Städ-
tetag 2013 „Thesen zur Weiterentwicklung
lokaler Demokratie“1  veröffentlicht und da-
mit den Startschuss für mehr Bürgerbetei-
ligung auf kommunaler Ebene gegeben. 
In einigen Kommunen sind bereits lokale
Beteiligungsleitlinien und -satzungen ent-
wickelt worden.2  Diese regeln verbindlich,
wann und wie Einwohnerinnen und Ein-
wohner in Planungs- und Entscheidungs-
prozesse eingebunden werden sollen. Auch
fordern immer mehr Bürger und Bürgerin-
nen eine direkte Mitwirkung bei politischen
Entscheidungen auf kommunaler Ebene. 
Bürgerbeteiligung wird verbreitet als sinn-
volles, ja sogar notwendiges Instrument zur
Realisierung zukunftsfähiger politischer
Entscheidungen auf kommunaler Ebene

angesehen. Es besteht aber ebenfalls Kon-
sens, dass die Beteiligung Qualität und Res-
sourcen erfordert, wenn sie zu einem nach-
haltigen und erfolgreichen demokratischen
Instrument werden soll.3  

Komplexe Sachverhalte Die Qualität
von Bürgerbeteiligungen lässt sich durch
Mediation maßgeblich verbessern. So ist
die Mediation ein Verfahren, durch das typi-
schen Problemlagen im Rahmen von Bür-

Mediation, angewendet in einem frühen Stadium der 
Bürgerbeteiligung, erhöht die Qualität der Verfahren und führt zu
Ergebnissen, die von einer breiten Mehrheit getragen werden 

B

▲ Verfahren der Bürgerbeteiligung lassen sich durch Mediation maßgeblich verbessern

magische Mittler 

Qualitätssicherung durch 
Mediation in der Bürgerbeteiligung  

Dr. Stefanie Pieck 
ist Rechtsanwältin 
und Mediatorin mit 
eigener Kanzlei in 
Brühl
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1 Deutscher Städtetag, Thesen zur Weiterentwicklung lokaler
Demokratie, Berlin, 7. November 2013.

2 Vgl. Leitlinien Bürgerbeteiligung Bonn,  Ratsbeschluss, Bun-
desstadt Bonn, 27. März 2014; Darmstadt, Leitlinien zur Betei-
ligung der Bürger an städtischen Planungen und Vorhaben,
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 19. März
2015; Satzung „Bürgerschaftliche Beteiligung in der Stadt
Görlitz“ vom 25.06.2015; Leitlinien für eine mitgestaltende
Bürgerbeteiligung in Heilbronn, Stadt Heilbronn, Januar
2014; Konzept zur systematischen Bürgerbeteiligung, Stadt
Karlsruhe, 24. April 2012; Leitlinie für Bürgerbeteiligung in
Landau in der Pfalz, Landau in der Pfalz, 21. Mai 2015; Leitlini-
en zur Bürgerbeteiligung, Stadt Leipzig, 18. Juli 2012.

3 Vgl. hierzu: Schwarting, Bürgerbeteiligung in Kommunen –
jenseits formeller Verfahren, AWV-Informationen 1/2013;
Netzwerk Bürgerbeteiligung, Empfehlungen für eine ver-
lässliche und wirksame kommunale Beteiligungspolitik, 
Juni 2015.
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Durch die dem Verfahren immanente Be-
handlung aller Interessen der Beteiligten
wird zudem die Verwaltung entlastet und
muss sich nicht mit jeder Eingabe geson-
dert befassen.
Auch werden im Rahmen der Mediation be-
stehende oder aufkeimende Konflikte un-
terschiedlicher Interessengruppen behan-
delt und aufgelöst. Denn die Mediation ist
ein Verfahren, durch Kooperation sämtli-
cher Beteiligter für alle zufriedenstellende
Lösungen hervorzubringen, die von den Be-
teiligten selbst erarbeitet werden und da-
her auf einem breiten Konsens gründen.
Dies führt zu weniger nachgelagerten Aus-
einandersetzungen wie Widersprüche oder
Gerichtsverfahren und kann insgesamt zu
einer Verkürzung der Verfahren und zur
Senkung von Verfahrenskosten führen.

Wann sinnvoll einsetzen? Ein
grundlegendes Diskussionsthema
bei Bürgerbeteiligungen ist der rich-
tige Zeitpunkt der Beteiligung. Eine
möglichst frühzeitige Beteiligung
wird zwar für sinnvoll erachtet.
Gleichzeitig wird aber darauf hinge-
wiesen, dass unter Umständen wich-
tige Informationen im Projektstadi-
um fehlen und das Beteiligungsinte-
resse der Bürger/innen mit Fortgang
der Planungen wächst.4
Hierzu ist anzumerken, dass Bürger-
beteiligung oftmals daran krankt,
dass Bürger/innen sich getäuscht
und übergangen fühlen. Denn sie
werden eben nicht „beteiligt“, son-
dern vielmehr im Rahmen einer In-
formationsveranstaltung durch die
Stadtverwaltung oder die Politik mit
fertigen Planungen konfrontiert, auf
die sie keinerlei Einfluss mehr neh-
men können. Ziel dieser Veranstal-
tungen kann es naturgemäß nur noch sein,
die Bürger/innen zu einer Akzeptanz der
städtischen Entscheidung zu bewegen. 
Wird zu diesem Zeitpunkt Widerstand in der
Bürgerschaft deutlich, kann der Einsatz des
Verfahrens der Mediation zwar immer noch
sinnvoll sein. Das gilt allerdings nur unter
der Voraussetzung, dass die Kommune be-
reit ist, ergebnisoffen den Dialog und die Ko-
operation mit den betroffenen Bürgern und
Bürgerinnen zu suchen. Dies ist Grundlage

einer sinnvoll einzusetzenden Mediation. Ist
diese nicht gegeben, weil beispielsweise be-
reits allzu hohe Vorinvestitionen getätigt
worden sind, kommt allenfalls noch eine
Moderation oder Schlichtung in Betracht.5

Vorbereitung entscheidend Bürgerbe-
teiligung mit Mediation orientiert sich an
den Regeln der Mediation und nicht umge-
kehrt an etwaigen Vorgaben für die Bürger-
beteiligung. Der sinnvolle und zielführende
Einsatz der Mediation gründet dabei auf ei-
ne gute und umfassende Vorbereitung.
In der Vorbereitungsphase ist der Mediator
oder die Mediatorin zunächst Verfahrensbe-
rater/in. Er oder sie holt alle erforderlichen
Informationen zum Sachverhalt ein und ent-
scheidet gemeinsam mit der Kommune, wie
das Verfahren aufgebaut und durchgeführt
werden soll, ob eine Mediation oder ein Be-

gen, bei der die Anzahl der Teilnehmenden
nicht von vornherein beschränkt ist. 

Sinnvolle Organisation Auf Grundlage
dieser Informationsveranstaltung erfolgen
dann die Arbeitssitzungen. Hier bietet sich
im Hinblick auf eine zielführende Kommu-
nikation die Möglichkeit einer Stellvertre-
ter-Mediation an. Behörden, Institutionen,
Initiativen sowie nicht organisierte Bürge-
rinnen und Bürger wählen aus ihrer Mitte
einen Stellvertreter/eine Stellvertreterin,
der oder die sodann an den einzelnen Sit-
zungen teilnimmt. Diesbezüglich muss zwi-
schen den Sitzungen Zeit für eine Rück-
kopplung zwischen den Vertreter/innen
und ihrer jeweiligen Gruppe eingeplant
werden.6
Die Arbeitssitzungen selbst folgen dem Ver-
fahrensablauf der Mediation. Zunächst

werden die zu behandelnden
Themen gesammelt, und jede
teilnehmende Person oder In-
teressengruppe erhält die Ge-
legenheit, ihre Position darzu-
stellen. Im Anschluss daran
werden die hinter den jewei-
ligen Positionen stehenden
Motive und Interessen he-
rausgearbeitet. Es wird si-
chergestellt, dass alle Betei-
ligten alle Interessen verstan-
den haben, und das Verstan-
dene wird zwischen den Be-
teiligten vermittelt oder ver-
handelbar gemacht. 
In dieser Phase zeichnen sich
unter den Beteiligten Lö-
sungsmöglichkeiten ab, wel-
che die einzelnen Interessen
berücksichtigen. Sie werden
gesammelt, im Anschluss be-
wertet, gewichtet, überprüft

und gegebenenfalls fortentwickelt oder
modifiziert. 
Die auf diese Weise durch Kooperation,
wechselseitiges Verstehen und gemeinsa-
me Entscheidung zustande gekommenen
Lösungen sind nicht nur qualitativ hochwer-
tig, sondern aufgrund ihrer breiten Akzep-
tanz auch nachhaltig. Darüber hinaus haben
alle Beteiligten das Gefühl, mit ihren Interes-
sen ernst genommen zu werden. Dies ver-
bessert nicht zuletzt das Image der Gemein-
de, unterstreicht ihre Bürgerfreundlichkeit
und erhöht die Glaubwürdigkeit. Auch mit
Widersprüchen oder gar Gerichtsverfahren
gegen eine auf dieser Grundlage erfolgende
Planung ist nur selten zu rechnen.                  b

▲ Als Verfahren, das auf Freiwilligkeit basiert,
kann Mediation Konflikte vermeiden oder lösen 

teiligungsverfahren mit mediativen Ele-
menten in Frage kommt, welche Teilneh-
menden zu berücksichtigen sind, welcher
Zeitrahmen besteht, welche rechtlichen
oder politischen Rahmenbedingungen zu
berücksichtigen sind und wie die Bürgerbe-
teiligung durchgeführt werden soll.
Dann müssen zunächst die Betroffenen in
geeigneter Weise informiert werden. Sie
müssen verstehen, was geschieht, und müs-
sen motiviert werden, sich einzubringen.
Dies kann unter anderem in einer umfas-
senden Informationsveranstaltung erfol-

4 Vgl. hierzu: Schwarting, Bürgerbeteiligung in Kommunen –
jenseits formeller Verfahren, AWV-Informationen 1/2013, S. 9.

5 Vgl. z.B. Stuttgart 21.
6 Vgl. zum Ganzen: Donhauser, Mediation in der Bürgerbetei-

ligung in: Kursbuch Bürgerbeteiligung.
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len. Mithilfe einer Rahmenvereinbarung
Open Government sollen sich sämtliche
Verwaltungsebenen verpflichten, das „of-
fene Regieren“ nach Kräften zu fördern und
zum Normalfall zu machen. Zur Belohnung
will das Land eine Open Government-Ge-
schäftsstelle einrichten, welche die Kom-
munikation organisiert und Aktivitäten
rund um das Open Government koordi-
niert. 
Mitte März 2015 berief die CIO-Stabstelle
des Landes NRW eine Arbeitsgruppe ein, zu
der Vertreter/innen der kommunalen Spit-
zenverbände, der regionalen IT-Dienstleis-
ter sowie einiger Ressorts der Landesregie-
rung eingeladen wurden. Diese erarbeite-
te, redaktionell unterstützt durch das
staatlich-private IT-Unternehmen d-nrw,
Eckpunkte zu der Rahmenvereinbarung.
Diese wurden wiederum im September
2015 in einem öffentlichen Konsultations-
verfahren zur Diskussion gestellt. Daraus
gingen einige wertvolle Anregungen her-
vor - etwa zum Thema Weiterbildung -, die
in die Eckpunkte aufgenommen wurden.

ie IT-Szene ist voll von Schlagworten -
Open Government ist dabei ein be-

sonders schillerndes. Nicht mehr ganz neu,
sorgt es dennoch bei vielen kommunal En-
gagierten immer noch für Stirnrunzeln.
„Offenes Regieren“ - wie soll das bitte-
schön gehen? Und ist nicht jedes Regieren
in unserer funktionierenden lokalen Demo-
kratie per se „offenes“ Regieren?
In der Tat ist Open Government nicht leicht
zu definieren. Es ruht auf den drei Säulen
Open Data, Beteiligung (Partizipation) und
Mitwirkung (Kollaboration). Oft wird Open
Government mit Open Data gleichgesetzt,
weil bei diesem die Bindung an eine mo-
derne IT-Infrastruktur am offenkundigsten
ist. Denn ohne schnelle Datennetze gäbe es
schlichtweg keine für alle abrufbaren „offe-
nen Daten“. 

Open Government ist jedoch weit mehr
als Internet und Mobilgeräte. Es umfasst
analoge wie auch digitale Methoden, um
dem Anspruch eines transparenten Regie-
rens gerecht zu werden. Daher gehören
klassische Bürgerversammlungen ebenso
zum Open Government wie das Einholen
von Meinungsbildern über elektronische
Netze.

Strategie des Landes Das Land Nord-
rhein-Westfalen hat bereits 2012 begon-
nen, eine Open Government-Strategie zu
entwickeln. Dies war Bestandteil des Koali-
tionsvertrages zwischen SPD und Grünen.
Weil sich jedoch ein Großteil der Verwal-
tung - und der dadurch generierten Kon-
takte - auf lokaler Ebene abspielt, wollte
das Land die Kommunen mit ins Boot ho-

Mithilfe einer Rahmenvereinbarung wollen Land und Kommunen 
in den kommenden fünf Jahren „offenes Regieren“ zur 
gängigen Praxis machen und sich dabei gegenseitig unterstützen

Der lange Weg zum Open Government  
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▲ Immer mehr Kommunen praktizieren Open Government als ganzheitlichen Ansatz der Bürger/innenbeteiligung 
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bände an. Von diesen kamen Anregungen,
einzelne Schwachstellen in dem Text zu be-
heben. Konkret ging es um die Veröffentli-
chung von Daten, die dem Land bereits auf-
grund gesetzlicher Pflichten in der Verwal-
tungszusammenarbeit übergeben werden.
Hier wurde die Notwendigkeit einer Son-
derregelung für besonders sensible Infor-
mationen gesehen. Hingegen wurde kein
Bedarf festgestellt, Beteiligungsprojekte in
ihrer Gesamtheit kommunenübergreifend
zu evaluieren. 
Mit diesen Änderungen fand die Rahmen-
vereinbarung schließlich die Zustimmun-
gen des gemeinsamen IT-Lenkungsaus-
schusses der kommunalen Spitzenverbän-
de sowie des Kooperationsausschusses AIV
Land-Kommunen. Bis zum Sommer soll die
Rahmenvereinbarung bei einem Treffen von
Innen- und Kommunalminister Ralf Jäger
mit den Präsidenten der drei kommunalen
Spitzenverbände feierlich unterzeichnet
werden. (mle) 

Informationen im Internet unter
https://open.nrw/de/startseite

Aus diesem Gerüst fertigte d-nrw schließ-
lich den Entwurf der Rahmenvereinbarung
an.

Mehr als Open Data Im Verlauf der
sechs AG-Sitzungen entstand immer wie-
der die Tendenz, Open Government auf den
Aspekt Open Data zu reduzieren. Ein Grund
lag darin, dass sich Aktivitäten bei Open
Data leichter quantifizieren lassen („wie-
viele Datensätze sind online?“) als bei den
anderen Säulen des Open Government „Be-
teiligung“ und „Mitwirkung“. Konsequen-
terweise achteten die Vertreter/innen der
Kommunen darauf, dass die Rahmenver-
einbarungen keine Formulierungen enthal-
ten würde, aus denen rechtlich bindende
Verpflichtungen oder Fristen abzuleiten
wären. Dies ist schließlich auch gelungen. 
Die Rahmenvereinbarung über die Zusam-
menarbeit im Bereich des Open Govern-
ment in Nordrhein-Westfalen „Open Go-
vernment Pakt für NRW“ gliedert sich in
drei Teile: eine Präambel, die Kooperations-
bereiche sowie die Umsetzung. Die Präam-
bel nennt als Ziel, dass Open Government

„bis zum Jahr 2020 … in den Verwaltungen
Nordrhein-Westfalens als gängige Praxis
verankert und am Nutzen der Öffentlich-
keit ausgerichtet ist“. 
Unter die Rubrik „Kooperation“ fallen die
Handlungsfelder „Zusammenarbeit“ -
Sammlung von Fachwissen und positiven
Beispielen -, „Transparenz“ - hier geht es
um Open Data in allen Facetten -, „Beteili-
gung“ - Entwicklung von Online-Leitfaden
und Beteiligungslandkarte -, „technische
Ausrichtung“ - das Sammeln und Optimie-
ren von Software-Lösungen - sowie Öffent-
lichkeitsarbeit in Gestalt gemeinsamer Ver-
anstaltungen und Fortbildung. Die Rubrik
„Umsetzung“ umfasst die Bildung einer
Open Government-Geschäftsstelle im Rah-
men von Open.NRW, die Geltungsdauer der
Vereinbarung von fünf Jahren, die Evaluati-
on der Umsetzung sowie Aspekte der Fi-
nanzierung. 

Gremien-Feinjustierung Nachdem die
Rahmenvereinbarung Mitte Januar 2016
fertiggestellt war, stand die Diskussion in
den Gremien der kommunalen Spitzenver-
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Zielrichtung der Rechtsklarheit das Fundrecht
den heutigen Lebensbedingungen und Wirt-
schaftsverhältnissen anzupassen, sind in 
diesem Werk berücksichtigt.
Der Titel wurde von Georg Huttner, Ober-
amtsrat a. D., ehemals Leiter des Ordnungs-
amtes der Stadt Eislingen/Fils, begründet
und wird von Uwe Schmidt, Hauptamtlicher
Dozent beim Hessischen Verwaltungsschul-
verband, Verwaltungsseminar Kassel fort-
geführt.
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Die größte Aufgabe der Denkmalpflege ist
es zukünftig, geeignete Nutzungen für sol-
che Baudenkmäler zu finden, die ihre bishe-
rige Nutzung verloren haben. Zugleich müs-
sen viele Denkmäler an heutige Nutzungs-
ansprüche angepasst und denkmalgerecht
modernisiert werden. Die vorliegende Arbeit
untersucht die Rechtsprobleme, die bei einer
Umnutzung oder Modernisierung eines Bau-
denkmals aus dem Interessenkonflikt zwi-
schen Veränderungswillen und Erhaltungs-
gebot entstehen und verbindet die Fragen
des Verfassungs-, Bau- und Denkmalrechts
zu einer umfassenden Gesamtschau.
Das Werk richtet sich an alle öffentlichen, pri-
vaten und kirchlichen Denkmaleigentümer,
Denkmalbehörden und Denkmalpflegeäm-
ter, Verwaltungsgerichte und Rechtsanwälte
mit denkmalrechtlichen Verfahren. Holger
Stellhorn hat Rechtswissenschaften an der
Westfälischen Wilhelms-Universität Müns-
ter studiert und war dort zunächst als Wis-
senschaftliche Hilfskraft am Institut für Öf-
fentliches Wirtschaftsrecht, dann als Wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Kommunalwis-
senschaftlichen Institut tätig. Zurzeit ist er
Referendar am Landgericht Münster.
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weise Direktwahlen zu den Ausländerbei-
räten in Nordrhein-Westfalen. Ende der
1970er-Jahre kam es zu den ersten Wahlen.
Sie unterstrichen den neuen Charakter der
Beiräte als kommunales Vertretungsorgan
der Migrantinnen und Migranten einer
Stadt. 
Parallel zu dieser Entwicklung wuchs die
Zahl der Ausländerbeiräte in NRW. Immer
öfter wollten Migrantinnen und Migranten
selbst die Integrationspolitik mitgestalten.
Ihre Themen waren vor allem die Verbesse-
rung des Aufenthaltstatus, politische Be-
teiligung und interkulturelle Öffnung in
den Städten sowie die schulische Situation
der Kinder. 
Im Herbst 1986 kamen auf Initiative des
Autors, damals stellvertretender Vorsitzen-
der des Ausländerbeirates Köln, die Auslän-
derbeiräte auf Landesebene zum Informa-
tionsaustausch zusammen. Schließlich
wurde mit Unterstützung der Stadt Köln,
namentlich des damaligen Beigeordneten
für Soziales, Lothar Ruschmeier, sowie sei-
ner Mitarbeiter Friedemann Schleicher und
Franz Paszek der Dachverband Arbeitsge-
meinschaft der Ausländerbeiräte Nord-
rhein-Westfalen (AGA NRW) gegründet.

inter den heutigen Integrationsräten
steht eine lange Geschichte des Rin-

gens um politische Mitbestimmung. Be-
strebungen von Ausländern und anderen
Menschen mit Migrationshintergrund, für
ihre Bedürfnisse Interessenvertretungen
zu bilden und politische Partizipations-
rechte einzufordern, gibt es schon seit den
1970er-Jahren. 
Mit dem Anwerbestopp der Gastarbeiter
1973 begann die Phase des Familiennach-
zugs und der dauerhaften Einwanderung.
Viele Frauen und Kinder zogen nach
Deutschland. Etliche Kommunen erkann-
ten, dass sie zur Bewältigung der damit
einhergehenden gesellschaftlichen He-
rausforderung auf die Mitarbeit der Betrof-
fenen selbst angewiesen waren. 
Allerdings herrschte die Haltung vor, Un-
terstützung „für Migranten“ zu leisten.
Städte wie Duisburg und Köln, aber auch
kleinere Kommunen wie Troisdorf gründe-

ten Ausländerbeiräte. In der Regel wurden
deren Mitglieder - Deutsche und Nicht-
Deutsche - bei den Wohlfahrtsverbänden
und den Gewerkschaften rekrutiert. Ziel
war die Beratung der Kommunen bei der
sozialen Gestaltung des beginnenden In-
tegrationsprozesses. 

Vertretung per Wahl Die in den Beirä-
ten tätigen Migrantinnen und Migranten
verstanden ihre Arbeit schon bald als poli-
tische Vertretung aller Migrant/innen in ih-
rer Kommune. Sie forderten konsequenter-

Migranten und Migrantinnen in nordrhein-westfälischen 
Städten und Gemeinden können mehr denn je ihre politischen 
Vorstellungen und Forderungen in den Kommunen artikulieren 

Entwicklung und Praxis der Integrationsräte  

H

▲ Als einer der ersten Unterzeichner des Dinslakener Appells setzte der Integrationsrat ein deutliches Zeichen gegen Hass und Gewalt

Brücke zum Rat 

Tayfun Keltek   
ist Vorsitzender 
des Landes-
integrationsrates 
NRW
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Dachverband mit Satzung Mit der offi-
ziellen Gründung sowie der Verabschie-
dung der AGA NRW-Satzung gab es nun ei-
nen Dachverband, der die Interessen der
Migrantinnen und Migranten in punkto po-
litische Beteiligung auf Landesebene arti-
kulieren konnte. Jedoch wollte die AGA kei-
ne reine Interessenvertretung sein: „(…) Wir
verstehen uns nicht als Ausländerparla-
ment. Wir wollen die politische Mitwirkung
der Migranten an den Entscheidungen in-
nerhalb der deutschen Mehrheitsgesell-
schaft“ (Tätigkeitsbericht der AGA NRW Ok-
tober 1995). 
Parallel dazu hatte sich seit 1986 der Aus-
länderrat NRW entwickelt. Dieser verstand
sich als Ausländerparlament, das unabhän-
gig von politischen Zusammenhängen im
Land die Meinung der Migrant/innen for-
mulieren sollte. Beide Organisationen wur-
den an der Debatte um eine Novellierung
der Gemeindeordnung NRW beteiligt. Die
von der Landesregierung beabsichtigte
Verankerung der Ausländerbeiräte in der
Gemeindeordnung begleiteten sie positiv
durch politische Stellungnahmen, die auch
berücksichtigt wurden. 
Im Oktober 1994 trat die neue nordrhein-
westfälische Gemeindeordnung in Kraft. 
§ 27 regelte fortan die Einrichtung von Aus-
länderbeiräten. Sie waren ab einer Mindest-
einwohnerzahl von Nicht-Deutschen in der
Gemeinde verpflichtend. In der Gemeinde-
ordnung wurde vorgeschrieben, dass die
Beiräte durch die Migrantinnen und Mig-
ranten selbst per Urwahl zu wählen sind. 

Fusion auf Landesebene Parallel zu den
Beratungen über die neue Gemeindeord-
nung von Nordrhein-Westfalen hatten Ver-
treter der AGA NRW und des Ausländerra-
tes am 28. Mai 1993 im Landtag die gemein-
same „Düsseldorfer Erklärung“ unterzeich-
net. Darin hielten die beiden Verbände fest,
„dass sie eine einheitliche und gemeinsa-
me Vertretung der kommunalen Auslän-
derbeiräte in Nordrhein-Westfalen auf Lan-
desebene für unverzichtbar halten. (…) Ziel
ist es, einen gemeinsamen Satzungsent-
wurf für eine solche Vertretung (…) zu ent-
wickeln (…).“ Dieser gemeinsame Sat-
zungsentwurf wurde in einer gemeinsa-
men, demokratisch legitimierten Mitglie-
derversammlung verabschiedet und im
Herbst 1996 rechtskräftig. 
Bereits am 26. Oktober 1996 fand in Ober-
hausen die konstituierende Versammlung
der Landesarbeitsgemeinschaft der Aus-
länderbeiräte NRW (LAGA NRW) statt. Die

Delegierten der Ausländerbeiräte aus 90
Städten und Gemeinden Nordrhein-West-
falens wählten den Autor zum Vorsitzen-
den sowie einen breit aufgestellten Vor-
stand. 2010 wurde die LAGA NRW in Lan-
desintegrationsrat NRW umbenannt. Seit
2012 ist dieser im NRW-Teilhabe- und Inte-
grationsgesetz verankert. Er ist einerseits
die politische Vertretung der Integrations-
räte auf Landesebene. Andererseits berät
er den Landtag und die Landesregierung in
Fragen der Integration. 
In den Jahren nach der Gründung setzte
sich die LAGA NRW für die Weiterentwick-
lung der kommunalen Gremien ein. Es wur-
den unterschiedliche Modelle der Mi-
grant/innenvertretung in den Kommunen
konzipiert. Alle verfolgten das Ziel, die ge-
wählten Migrant/innenvertretungen bes-
ser mit der Lokalpolitik zu verzahnen und
wirksamer zu machen. In neu gestalteten
Vertretungen sollten zwei Drittel direkt ge-
wählte Migrant/innenvertreter und ein
Drittel entsandte Ratsmitglieder gleichbe-
rechtigt zusammenarbeiten. 

Experimentierklausel angewandt Es
begann eine zähe Diskussion um die recht-
lichen Spielräume der Verfassung und der
Gemeindeordnung. Schließlich genehmig-
te das Innenministerium NRW auf Grund-
lage des § 126 der Gemeindeordnung ein so
genanntes Experiment in den Städten So-
lingen und Duisburg. Beide Modelle hatten
zum Ziel, die Position der Migrantenvertre-
tung im politischen Gefüge der jeweiligen
Kommune zu stärken. Dabei rückte die Ver-
zahnung der Arbeit der direkt gewählten
Migrantenvertreterinnen und -vertreter
mit der Ratspolitik immer mehr in den Mit-
telpunkt der Betrachtung. 
In den folgenden Jahren wurde die nord-
rhein-westfälische Gemeindeordnung un-

ter Einbeziehung der LAGA NRW noch
zweimal geändert und die Gremien wur-
den vereinheitlicht. Mit der Novellierung
des § 27 der Gemeindeordnung NRW am
19. Dezember 2013 wurde die gesetzliche
Grundlage der Integrationsräte erneut ge-
stärkt und damit ein guter Rahmen für die
politische Arbeit der Integrationsräte in
den Kommunen erreicht. 
Es wurde festgelegt, dass sich der Integra-
tionsrat mit dem Rat explizit über die The-
men und Aufgaben der Integration ab-
stimmt und der Rat dem Integrationsrat
entsprechende Kompetenzen übertragen
kann. Zudem wurde der Kreis der Wahlbe-
rechtigten ausgeweitet, sodass nun neben
Ausländer/innen auch Eingebürgerte und
Aussiedler/innen sowie Menschen, die ihre
deutsche Staatsbürgerschaft durch Geburt
in der Bundesrepublik erworben haben, ih-
ren Integrationsrat wählen dürfen. 

Vielfalt in Gremien Die Reform hat dazu
geführt, dass die Gremien nach den Inte-
grationsratswahlen im Mai 2014 vielfälti-
ger geworden und Kandidatinnen und Kan-
didaten aus 73 Herkunftsländern gewählt
worden sind. Auch die Anzahl der Frauen in
den Gremien hat sich erhöht. Mit einem
Anteil von rund 35 Prozent sind die Integra-
tionsräte heute deutlich weiblicher als
nach den Wahlen 2010 (26,8 Prozent) oder
2004 (23,9 Prozent). 
Dies sind erhebliche Fortschritte, die den
Migrant/innenvertretungen in NRW
deutschlandweit eine Vorreiterrolle beim
Thema politische Partizipation zukommen
lassen. Sie ermöglichen es, allen Migrantin-
nen und Migranten - auch denjenigen mit
deutscher Staatsbürgerschaft -, sich für ge-
meinsame Interessen einzusetzen. 
Die Integrationsräte sind somit die politi-
schen Vertretungsorgane der Migrantin-

◀ Beispiel für ge-
lungene Integration:
Einer der beiden Stell-
vertreter von Dinsla-
kens Bürgermeister
Dr. Michael Heidinger
(Mitte) ist der in 
Dinslaken geborene
Sohn eines türkischen
Gastarbeiters, Eyüp
Yildiz (links)
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nen und Migranten vor Ort. Ihre Zusam-
mensetzung aus entsandten Ratsmitglie-
dern und gewählten Migrantenvertreter
/innen gewährleistet die Verzahnung mit
dem Rat und damit Möglichkeiten der Ein-
flussnahme auf die kommunale Integrati-
onspolitik.

Ausschusscharakter Wie andere Rats-
ausschüsse sind die Integrationsräte auch
Fachgremien. Als solche sind sie für die Ge-
staltung und Ausrichtung der Integrations-
politik in den Gemeinden zuständig. Die In-
tegrationsräte entstehen durch die Zusam-
menkunft von entsandten Ratsmitgliedern
und gewählten Migrant/innenvertretern.
Die Anzahl der Ratsmitglieder im Integrati-
onsrat entspricht oft der Anzahl der Mit-
glieder eines Ratsausschusses. Bei dieser
Zusammensetzung kann auch von einem
Ausschusscharakter des Integrationsrates
gesprochen werden. 
Der Landtag hat mit der Reform der Ge-
meindeordnung im Dezember 2013 aus-
drücklich die politischen Partizipations-
möglichkeiten für Menschen mit Migrati-
onshintergrund ausgeweitet und damit

dem Thema „Integration“ besondere Be-
deutung für das gesellschaftliche Zusam-
menleben zugesprochen. Angesichts der
Defizite rechtlicher Mitbestimmungsmög-
lichkeiten von Nicht-Deutschen und der be-
sonderen Kompetenz von Migrantinnen
und Migranten bei integrationspolitischen
Themen stellen die Integrationsräte eine
demokratische Notwendigkeit dar. 

Qualifikation nötig Nun gilt es, die guten
Voraussetzungen zu nutzen. Der Landesinte-
grationsrat NRW setzt insbesondere auf die
Qualifikation der Integrationsratsmitglieder
und bietet regelmäßig Schulungen und Fort-
bildung an. Denn auch die beste rechtliche
Grundlage reicht nicht aus, wenn das „Hand-
werkszeug“ fehlt und der Rahmen nicht mit
Leben gefüllt wird. Nur mit qualifizierten
Mitgliedern können die Integrationsräte er-
folgreiche Integrationsarbeit leisten. 
Die Gemeinderäte sind aufgefordert, dem 
§ 27 GO NRW gerecht zu werden und sich -
wie die Integrationsräte selbst - über The-
men und Aufgaben der Integrationsräte
Gedanken zu machen. Der Rahmen für die
politische Arbeit der Integrationsräte soll

konkretisiert und es sollen diesen Entfal-
tungsmöglichkeiten geboten werden. 

Thema im Zentrum Integration ist mitt-
lerweile kein Randthema mehr. Die Heraus-
forderungen der aktuellen weltpolitischen
Entwicklung sind auch für Nordrhein-
Westfalen von großer Bedeutung. Die Ge-
samtgesellschaft muss zukunftsfähig wer-
den und die Integration der Migrantinnen
und Migranten weiter voranbringen. 
Der Weg dorthin führt insbesondere über
die Stärkung der Integrationsräte in den
Kommunen. Die Integrationsräte müssen
sich ihrer Aufgabe stellen und das Thema
Integration in der Kommune politisch an-
gehen und dafür einstehen. Dazu bedarf es
der konstruktiven Unterstützung durch die
Kommunalpolitik und die Verwaltung. 
Die Arbeit des Integrationsrates darf nicht
behindert werden. Nur dann kann die Inte-
grationspolitik vor Ort zielführend gestal-
tet werden. Allein die Bemühungen der ge-
wählten Mitglieder des Integrationsrates
werden zur Gestaltung einer erfolgreichen
Integrationspolitik in der Kommune nicht
ausreichen.                                                             b

Europäische Freiwilligen-
Hauptstadt 2018
Das Europäische Freiwilligenzentrum „European
Volunteer Centre” (CEV) sucht die Europäische
Freiwilligenhauptstadt 2018. Bewerben können
sich Städte und Gemeinden in Europa, die in be-
sonderer Weise Freiwilligenarbeit und Infra-
struktureinrichtungen wie Freiwilligen-Agentu-
ren fördern oder die eine eigene Engagement-
Strategie verabschiedet haben. Die Auswahl der
Freiwilligenhauptstadt orientiert sich an den Kri-
terien der „Policy Agenda for Volunteering in
Europe“ (P.A.V.E.), in der Fragen des Qualitätsma-
nagements, der Infrastruktur oder auch der An-
erkennung für ehrenamtlich Tätige behandelt
werden. Bewerbungsschluss ist der 30. Juni 2016.
Weitere Informationen im Internet unter http://
www.cev.be/european-volunteering-capital-
2018/ .

EUROPA -
N EWS

zusammengestellt von 
Barbara Baltsch, 

Europa-Journalistin, 
E-Mail: barbara.baltsch@

kommunen-in-nrw.de

Gemeinsam für Integration
Europäische Kommission und europäische Städ-
te wollen gemeinsam die Integration von Flücht-
lingen verbessern. Dies bekräftigten die EU-Re-
gionalkommissarin Corina Creţu und der EU-Mi-
grationskommissar Dimitris Avramopoulos so-
wie Vertreter/innen der Städte Amsterdam,
Athen, Barcelona, Berlin und Paris am 5. April 2016
in Brüssel. Wie Avramopoulos betonte, stehen
Städte an vorderster Front, wenn es um die Inte-
gration der Flüchtlinge geht. Deshalb habe sich
die Kommission entschlossen, den EU-Mitglied-
staaten und den Städten mit zusätzlichen finan-
ziellen Mitteln zu helfen. Die Umsetzung habe
bereits mit einer Partnerschaft begonnen, die
sich der Integration der Flüchtlinge widme. 

70 Projekte gefördert 
zur Europawoche 
Die Gewinner im Landeswettbewerb zur Europa-
woche 2016 stehen fest. Insgesamt 70 Projekte
zum Thema „Ankommen in Europa“ erhalten ei-
ne Förderung des Landes NRW von bis zu 2.000
Euro. Neben Projekten von Schulen, Vereinen und
Organisationen werden auch mehrere Veranstal-
tungen von Städten unterstützt. Dazu gehören
etwa die Diskussionsveranstaltungen „Flücht-

lingspolitik in Italien und Ungarn und die EU“ in
der Stadt Unna, „Geflüchtet oder zugewandert -
und dann? Integration im Wandel“ in der Stadt
Paderborn oder „Integration durch Beschäfti-
gung“ in der Stadt Stolberg. Das NRW-Europami-
nisterium hatte im Oktober 2015 alle Kommu-
nen, Vereine, Verbände, Schulen, Hochschulen
und sonstige Institutionen in NRW zur Teilnah-
me an dem Wettbewerb aufgerufen. 

Junge Freiwillige in die
Partnerschaften
Der Deutsch-Französische Freiwilligendienst der
Gebietskörperschaften startet in eine neue Run-
de. Er dient der Stärkung der deutsch-französi-
schen Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene
und dem kulturellen Austausch. Zudem verhilft
er jungen Menschen im Alter von 18 bis 25 Jah-
ren zu einem bürgerlichen Engagement im je-
weiligen Partnerland. Der Zeitraum für den Frei-
willigendienst beträgt ein Jahr und beginnt im
September 2016. Deutsche und französische
Partnerkommunen, die an einem Austausch von
Freiwilligen interessiert sind, können sich noch
an dem Programm beteiligen. Weitere Informa-
tionen im Internet unter https://volontariat.
ofaj.org/de/freiwilligen-aufnehmen/
gebietskoerperschaften . b
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ine kommunale Beteiligungskultur ent-
wickelt sich am besten durch die konkre-

te Beteiligungspraxis in der Kommune. Bür-
gerbeteiligung muss bestimmten Standards
genügen, wenn sie demokratische Anforde-
rungen erfüllen und für alle Beteiligten zufrie-
denstellend sowie Gewinn bringend sein soll. 
Deshalb ist es notwendig, sich über die we-
sentlichen Anforderungen an eine gute Bür-
gerbeteiligung zu verständigen, wenn man
partizipative Verfahren umsetzt. Dies hat die
Stadt Bonn getan und in einem partizipativen
Prozess ein Regelwerk erarbeitet, nach dem
sie zukünftig Beteiligungsprozesse organisie-
ren will. Ziel ist es, eine verlässliche Grundlage
für die Zusammenarbeit von Bürgerinnen und
Bürgern, Politik und Verwaltung zu schaffen.
Bürgerbeteiligung ist ein wichtiger Impulsge-
ber und Innovationsfaktor in der kommuna-
len Entwicklung. Dabei gilt es, bewährte for-
male Verfahren des Rechtsstaats und des Par-
lamentarismus mit innovativen, häufig infor-
mellen Verfahren der Beteiligung zu verknüp-
fen und abzustimmen. Die Demokratie wird
damit nicht neu erfunden, aber neu entdeckt
und belebt - sie wird vielseitiger.

Zur Förderung der Beteiligungskultur hat in Bonn eine Gruppe 
von Bürger/innen sowie Vertreter/innen von Politik und Verwaltung
Leitlinien zur Bürgerbeteiligung erarbeitet

Informelles wertvoll Insbesondere die in-
formellen Spielarten der Bürgerbeteiligung
können helfen, Lösungen zu finden, die quali-
tativ über Entweder-Oder-Entscheidungen hi-
nausgehen. Die Einbindung der Bürgerinnen
und Bürger bedeutet dabei keine Schwä-
chung der repräsentativen Demokratie. Im
Gegenteil: Sie kann dazu beitragen, diese in
Zeiten komplexer Problemlagen, zunehmen-
der Politikverdrossenheit, abnehmender
Wahlbeteiligung und alternder, schrumpfen-
der Parteien zu vitalisieren.
Dem „Bonner“ Ansatz einer integrativen und
nachhaltigen Bürgerbeteiligung liegen fol-
gende Leitgedanken zugrunde:

• Partizipation stellt ein zentrales Element
kommunaler Demokratie dar.

E

Effektives Regelwerk für die Mitsprache
• Ziel ist es, die kommunale Beteiligungskul-

tur weiterzuentwickeln, um Entscheidun-
gen in einem gemeinsamen Diskurs auf ei-
ne breitere Basis zu stellen und Projekte wei-
ter zu qualifizieren.

• Darüber hinaus geht es darum, Projekte zu
legitimieren und eine breitere Akzeptanz
von Planungen und Entscheidungen zu er-
reichen.

• Dabei ist es wichtig, alle gesellschaftlichen
Gruppen zu aktivieren und Chancengleich-
heit bei der Beteiligung zu ermöglichen.

• Bürgerbeteiligungsprozesse müssen auf Ba-
sis von allseits akzeptierten Qualitäts- stan-
dards erfolgen.

• Bürgerbeteiligung muss Bestandteil des
täglichen Verwaltungshandelns sein.

Rahmen und Orientierung Um Bürger-
beteiligung zu verankern, braucht es einen
gemeinsamen Rahmen innerhalb der Stadt-
gesellschaft. Am besten wird dieser Rahmen
von den Beteiligten - damit sind Bürgerschaft,
Politik und Verwaltung gemeint - gemeinsam
entwickelt. Seit 2012 ist in Bonn eine aus Bür-
gerinnen und Bürgern sowie Vertreterinnen
und Vertretern von Politik und Verwaltung zu-
sammengesetzte Arbeitsgruppe zur Bürger-
beteiligung aktiv. Die AG besteht aus acht zu-
fällig ausgewählten Bürgerinnen und Bür-
gern, acht Vertreterinnen und Vertretern der
Ratsfraktionen sowie sieben Mitarbeiterin-

Dirk Lahmann 
ist Leiter des 
Fachbereichs Bürger-
beteiligung in der 
Bundesstadt Bonn
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nen und Mitarbeitern der Verwaltung. Die
breite Öffentlichkeit beteiligte sich zuletzt in
einer Bürgerwerkstatt und per Online-Kom-
mentierung mit ihren Ideen und Vorschlägen.
Die Arbeit der Projektgruppe wurde extern
begleitet und moderiert. Wesentliche Zielset-
zung der AG war die Erarbeitung von Leitlini-
en und damit die Entwicklung eines Rahmens
und einer Orientierung für die Bürgerbeteili-
gung. 
Konkret wurden Qualitätsanforderungen an
die Bürgerbeteiligung in Bonn formuliert und
darauf aufbauend Ansprüche an die Gestal-
tung der Beteiligungsprozesse in Bonn for-
muliert. Damit verbunden sind Vorschläge,
wie diese Prozesse konkret in der Praxis etab-
liert und gesteuert werden können. Funda-
ment und Rahmen für die künftige Umset-
zung sind zehn Kriterien für gute Bürgerbetei-
ligung:

• Einbindung aller Bonner Einwohner/innen
• Frühzeitigkeit und Transparenz
• Klare Zielsetzung und ergebnisoffene

Durchführung
• Sorgfältige Konzeptentwicklung 
• Ermutigung zur Mitwirkung
• Transparente Prozessgestaltung
• Fairness und Spielregeln im Beteiligungs-

prozess
• Gemeinsame Verantwortung der Akteure
• Verlässlicher Umgang mit den Ergebnissen
• Evaluation und Reflexion

Liste der Vorhaben Diese Qualitätskrite-
rien gelten für alle rechtlich gebotenen und
freiwilligen Bürgerbeteiligungsprozesse in
Bonn. Mit einer Vorhabenliste wird zudem si-
chergestellt, dass die Einwohner/innen früh-
zeitig von den relevanten Vorhaben in Bonn
erfahren. Ein „Beirat Bürgerbeteiligung“, pari-
tätisch besetzt mit Vertreter/innen von Ein-

wohnerschaft, Politik und Verwaltung, beglei-
tet die Initiierung, Umsetzung und Evaluation
aller Beteiligungsprozesse. 
Die Leitlinien für die Bürgerbeteiligung ver-
stehen sich als lernendes System, das sich
durch Evaluation kontinuierlich weiterentwi-
ckelt. Inhaltlich setzen die Leitlinien auf ein
kooperatives Rollenverständnis von Politik,
Verwaltung und Bürgerschaft. Dies bedingt
Wertschätzung, Offenheit und Lernbereit-
schaft auf allen Seiten. Die in den konkreten
Projekten einzusetzenden diskursiven Verfah-
ren haben durchweg positive Auswirkungen
auf die Bürgerbeteiligung. Vor allem der Ge-
fahr einer allzu späten Beteiligung wird durch
die in den Leitlinien festgelegten Instrumen-
te entgegengewirkt. 
Auch die Kommunikation zwischen Bürger-
schaft, Politik und Verwaltung wird erheblich
gestärkt und die fachliche Kompetenz der Be-
troffenen wird erhöht. Zusätzlich werden die
Prozesse transparenter, weil die Beteiligten
die Positionen und Argumente der Akteure
besser nachvollziehen können. Im besten Fall
führt dies von der Partizipation zur Koopera-
tion und damit zu einer Win-Win-Situation:

• Das Wissen der Einwohner/innen wird ge-
nutzt, um Prozesse der Entscheidungsvor-
bereitung zu qualifizieren.

• Neben der Expertise der Fachleute aus Ver-
waltung und Politik wird auch das Wissen
der Bürgerschaft als Quelle genutzt.

• Politik und Verwaltung erhalten Einblick in
die Meinungsbilder und Erwartungshaltun-
gen der Bürgerschaft.

• Es erfolgt eine gemeinsame Abstimmung
mit den Einwohner /innen.

• Die Einwohnerschaft erlangt ein besseres
Verständnis für die Lage von Politik und Ver-
waltung.

• Entscheidungen werden besser legitimiert.
• Es wird Initiative ergriffen, um der Politikver-

drossenheit der Bürger entgegenzuwirken.
• Politik und Verwaltung agieren als Gestal-

tende und Modernisierende der politischen
Kultur.

Anforderungen vielfältig Welche neuen
Kompetenzen und welches Handwerkszeug
brauchen die Verwaltungsmitarbeiter/innen,
um Bürgerbeteiligung erfolgreich umzuset-
zen? Das Wissen um die Chancen und Risiken,
Ziele und Methoden von Bürgerbeteiligung
gehört ebenso dazu wie die Fähigkeit, Beteili-
gungsprozesse zu planen und zu gestalten. 
Wichtig nach innen und nach außen sind au-
ßerdem kommunikative und sozio-emotio-
nale Qualifikationen - etwa der konstruktive

Umgang mit dem Unerwarteten, die Fähig-
keit zum Perspektivwechsel und die Bereit-
schaft, sich auf die Sichtweise der Gegenseite
einzulassen. Der Erwerb solcher Kompeten-
zen muss zum festen Bestandteil der Aus-
und Weiterbildung werden.
Auch für die Bürgerschaft muss es entspre-
chende Informations- und Weiterbildungs-
möglichkeiten geben. In der Regel sind bei
Bürgerbeteiligungsmaßnahmen nicht alle
Bevölkerungsgruppen gemäß ihrem Anteil an
der Gesamtbevölkerung vertreten. Es ist äu-
ßerst schwierig, Bürger/innen aus allen Ge-
sellschaftsschichten zu aktivieren und reprä-
sentativ zu beteiligen. Das wird daran festge-
macht, dass die Partizipationsbereitschaft in
direkter Verbindung zu Bildung und Einkom-
men steht - sprich: vom sozio-ökonomischen
Status abhängig ist. 

Bildungsferne Gruppen abseits Finan-
ziell benachteiligte, artikulationsschwache
und bildungsferne Gruppen werden dadurch
meist nicht ausreichend angesprochen oder
können nur schwer aktiviert werden. Daran
hat auch die Einbindung des Internets nichts
Wesentliches verändert. Denn auch bei Betei-
ligungsmaßnahmen mit Online-Elementen
ist die Anzahl der Teilnehmenden im Bereich
der gut ausgebildeten 35- bis 60-Jährigen be-
sonders hoch. Um dieser Schieflage entge-
genzuwirken, können folgende Maßnahmen
von Nutzen sein:

• Angebote zur Bürgerbeteiligung sind keine
Selbstläufer. Man muss für sie werben - ins-
besondere bei Bevölkerungsgruppen, die
sich in der Regel weniger dafür interessieren
oder schwieriger zu erreichen sind.

• Maßnahmen sollten in einem zielgruppen-
orientierten Medienmix angeboten wer-
den.

• Bürgerbeteiligung sollte konsequent als
„Bildungsangebot“ verankert werden - be-
reits im Kindesalter.

• Durch eine Zufallsauswahl der Beteiligten
kann in einigen diskursiven Verfahren das
Risiko reduziert werden, dass sich nur artiku-
lationsstarke und selbstbewusst agierende
Gruppen einbringen.

Durch den Aufbau von Netzwerken, die von zi-
vilgesellschaftlichen Organisationen und der
engagierten Bürgerschaft getragen werden,
soll der wechselseitige Austausch und Infor-
mationsfluss unterstützt und damit das Fun-
dament der Bürgerbeteiligung in Bonn ge-
stärkt werden - mit dem Ziel, eine positive 
Beteiligungskultur zu schaffen. b

▲ In einem guten Beteiligungsprozess müssen
viele Bausteine zusammenpassen

Schaubild: Stadt Bonn



26 STÄDTE- UND GEMEINDERAT 5/2016

FINANZEN

haltsausgleich den Normalfall darstellt. Den
strengsten Restriktionen sind diejenigen
Städte und Gemeinden unterworfen, deren
Haushaltssicherungskonzept von der Kom-
munalaufsicht nicht genehmigt wird, da sie
auch auf mittlere Sicht keinen Haushalts-
ausgleich erreichen können. In der so ge-
nannten vorläufigen Haushaltswirtschaft -
auch Nothaushaltsrecht genannt - sind den
Kommunen freiwillige Ausgaben grundsätz-
lich untersagt. Hier wird es 2016 voraussicht-
lich drei kreisangehörige Städte und Ge-
meinden geben. 2015 waren hierbei noch
acht kreisangehörige Nothaushaltskommu-
nen zu verzeichnen. Insofern kann ein leich-
ter Rückgang festgestellt werden.

HSK-Zeitraum und Stärkungspakt Die-
ser Rückgang ist vor allem auf die Verlänge-
rung des HSK-Zeitraums in § 76 Gemeinde-
ordnung (GO) NRW auf zehn Jahre zurückzu-
führen - und auf das Stärkungspaktgesetz.
Seit einer Gesetzesänderung im Jahr 2011 ist
zur Genehmigung eines Haushaltssiche-
rungskonzepts nicht mehr erforderlich, dass
der Haushaltsausgleich innerhalb von fünf
Jahren erreicht wird. Eine Genehmigung ist
nunmehr auch dann möglich, wenn der
Haushalt erst innerhalb der kommenden
zehn Jahre ausgeglichen werden kann. 
Eine Verbesserung der wirtschaftlichen Si-
tuation der Kommunen ist mit dieser Geset-
zesänderung freilich nicht eingetreten. Auf
der anderen Seite mussten nach dem Stär-
kungspaktgesetz die wirtschaftlich beson-
ders schlecht gestellten Städte und Gemein-
den in einem Haushaltssanierungsplan dar-
stellen, wie und wann sie zu einem ausgegli-
chenen Haushalt kommen wollen. Die Stär-
kungspaktkommunen haben in ihren Haus-
haltssanierungsplänen drastische Sparan-
strengungen festgeschrieben. 

Vorlage der Jahresabschlüsse Eine Be-
sonderheit gilt auch in diesem Jahr hinsicht-
lich der Genehmigungsfähigkeit der Haus-
haltssicherungskonzepte im Zusammen-
hang mit der Vorlage der Jahresabschlüsse. In
einem Erlass von Ende 2015 hat das NRW-Mi-
nisterium für Inneres und Kommunales gere-
gelt, dass bei Haushaltssicherungskonzep-
ten, Haushaltssanierungsplänen und Haus-
halten, die eine Verringerung der allgemei-
nen Rücklage vorsehen, die Genehmigung
zurückzustellen oder zu versagen ist, wenn
der Jahresabschluss zumindest für das Jahr
2013 noch nicht angezeigt ist. 
Der StGB NRW hat auch in der diesjährigen
Haushaltsumfrage den Stand der Jahresab-

nde März 2016 hat das Statistische Bun-
desamt positiv anmutende Daten zur La-

ge der Kommunalfinanzen zum Stichtag
31.12.2015 mitgeteilt. Danach wiesen die Ge-
meinden und Gemeindeverbände ohne
Stadtstaaten Ende 2015 in den Kernhaushal-
ten und in ihren Extrahaushalten einen Über-
schuss von rund 3,2 Mrd. Euro aus. Die Lage
der Kommunen bundesweit hat sich damit
gegenüber dem Vorjahr verbessert. Im Jahr
2014 hatte sich noch ein Finanzierungsdefizit
von 0,6 Mrd. Euro bundesweit ergeben. 
Also alles im grünen Bereich? Mitnichten! Die
detaillierte Auswertung nach Bundesländern
belegt, dass sich der bundesweite Überschuss
von 3,2 Mrd. Euro aus äußerst heterogenen
Länderergebnissen zusammensetzt. Wäh-
rend beispielsweise die Kommunen in Bayern
- wie im Vorjahr - einen Überschuss von rund
1,4 Mrd. aufweisen und der Überschuss der
baden-württembergischen Kommunen von
290 Mio. Euro 2014 auf rund 890 Mio. Euro
2015 gestiegen ist, müssen die nordrhein-
westfälischen Kommunen im Jahre 2015 im-
mer noch ein Gesamtdefizit von 583 Mio. Euro
verkraften. Immerhin stellt auch dies gegen-
über dem Vergleichsjahr 2014 (-1,537 Mrd.
Euro) eine deutliche Verbesserung dar.
Die diesjährige Haushaltsumfrage des Städ-
te- und Gemeindebundes NRW, an der sich al-
le 359 StGB NRW-Mitgliedskommunen betei-
ligt haben, bestätigt diese Erkenntnisse auch
für das laufende Haushaltsjahr. Die Ergebnis-
se, die zum Teil auf vorläufigen Daten aus der
Haushaltsplanung beruhen, belegen die an-
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Die Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW 
unter seinen 359Mitgliedskommunen für die Jahre 2015 und 2016
belegt anhaltende Finanzprobleme der Kommunen

Keine Trendwende bei den
Kommunalfinanzen 

E

haltende strukturelle Unterfinanzierung der
kommunalen Familie. Die gute Wirtschaftsla-
ge führt zwar zu höheren Erträgen vor allem
bei der Gewerbesteuer. Diese werden aber
durch weiter steigenden Aufwand insbeson-
dere im Sozialbereich wieder aufgezehrt.

Haushaltssicherungskonzepte Ein Indi-
kator für die Finanzlage ist die Anzahl der
Kommunen mit Haushaltssicherungskon-
zept (HSK) oder Haushaltssanierungsplan, so-
weit es sich um Stärkungspaktkommunen
handelt. Ein solches HSK muss aufgestellt
werden, wenn eine Kommune ihren Haushalt
nicht einmal fiktiv ausgleichen kann und die
allgemeine Rücklage mehr als nur unwesent-
lich verringern muss. In diesem Jahr werden
145 StGB NRW-Mitgliedskommunen in dieser
Situation sein. Gegenüber dem Vorjahres-
stand von 144 Kommunen hat sich die Zahl so-
mit - trotz günstiger konjunktureller Rahmen-
bedingungen - sogar leicht verschlechtert.
Einen unverfälschten Blick auf die Finanzsi-
tuation gibt der Parameter des strukturellen
Haushaltsausgleichs. Einen solchen schaffen
2016 lediglich 49 der 359 Mitgliedskommu-
nen des Städte- und Gemeindebundes NRW,
also 13,65 Prozent. Dies ist ein gegenüber
2015 leicht verschlechterter Wert. Im Vorjahr
waren es noch 53 Städte und Gemeinden ge-
wesen. Weitere 165 Kommunen schaffen den
Haushaltsausgleich nur, indem sie ihr Eigen-
kapital weiter reduzieren (siehe Schaubild
unten). Die NRW-Gemeindeordnung zeich-
net insofern ein realitätsfernes Bild, als sie
davon ausgeht, dass der strukturelle Haus-

HSK / HSPStrukturell ausgeglichen

Haushaltswirtschaftliche Lage 2016

Ausgleich aus der Rücklage

165

49

145

▼ Nur wenige StGB NRW-Mitgliedskommunen 
können ihren Haushalt durch Einnahmen 
ausgleichen, die überwiegende Mehrzahl greift
auf die Rücklage zurück
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menden Kommunen, die
für den Zeitraum von zehn
Jahren besondere Konsoli-
dierungshilfen des Landes
erhalten. 
Es gibt deutliche Signale
aus den Stärkungspakt-
kommunen, dass die Gren-
zen des Zumutbaren bei
der Haushaltskonsolidie-

rung erreicht, manchmal sogar schon über-
schritten sind. Die Akzeptanz des Stärkungs-
paktes in den Kommunen, aber auch in der
Bevölkerung, hängt davon ab, ob eine realis-
tische Aussicht auf mittelfristige Wiederher-
stellung kommunaler Handlungsfähigkeit
und auf Abbau der Überschuldung gegeben
ist. 

Steigender Ertrag Auf der Ertragseite pro-
fitiert die Gewerbesteuer weiterhin von der
guten wirtschaftlichen Entwicklung, wobei
diese in den einzelnen Städten und Gemein-
den unterschiedlich ausgeprägt ist. In den
Haushaltsplanungen gehen die Kämmereien
von einem weiteren Zuwachs des Gewerbe-
steueraufkommens um 0,96 Prozent gegen-
über 2015 auf rund 4,4 Mrd. Euro aus. Die po-
sitiven Gewerbesteuererträge zeigen, dass es
verbandspolitisch richtig war, für den Erhalt
der Gewerbesteuer zu kämpfen.
Der durchschnittliche Gewerbesteuerhebe-
satz liegt 2016 in den StGB NRW-Mitglieds-
kommunen bei 441 Prozentpunkten (siehe
Schaubild unten). Damit kommt es zu einer
Anhebung von vier Punkten gegenüber dem
Vorjahr. Dies lässt sich mit den Konsolidie-
rungsvorgaben aus dem Stärkungspaktge-
setz, aber auch mit der Orientierung nach
oben an den fiktiven Hebesätzen im Gemein-
definanzierungsgesetz erklären. 
Deutlich lässt sich ein Zusammenhang zwi-
schen Gewerbesteuerhebesatz und Gemein-
degröße feststellen. Die tatsächliche Staffe-
lung belegt das unterschiedliche Hebesatz-
potenzial der kommunalen Familie. Denn
Kommunen im kreisangehörigen Raum müs-
sen den Anreiz niedriger Hebesätze bieten,
damit sie im landesweiten Standortwettbe-
werb um Unternehmen, Arbeitskräfte und

Vollständiger Verzehr der Ausgleichsrücklage
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schlüsse abgefragt. Danach hat eine Kommu-
ne erst den Jahresabschluss für das Jahr 2008
aufgestellt oder der Rat hat diesen beschlos-
sen. Jahresabschlüsse bis 2010 besitzen sechs
Kommunen, drei Kommunen die Abschlüsse
bis 2011. Bis zum Jahr 2012 haben sich bei den
Jahresabschlüssen 31 Kommunen vorgearbei-
tet. Für 103 Kommunen ist der Jahresab-
schluss 2013 das jüngste Zahlenwerk und für
215 Kommunen der Jahresabschluss 2014. 

Eigenkapital und Überschuldung Wie
in den Vorjahren wurde auch der Abbau der
Ausgleichsrücklage - der Anteil des Eigenka-
pitals, der im NKF zum fiktiven Haushalts-
ausgleich eingesetzt werden kann - sowie
der Abbau des Eigenkapitals allgemein abge-
fragt. Bis Ende 2016 werden 259 StGB NRW-
Mitgliedstädte und -gemeinden ihre Aus-
gleichsrücklage vollständig aufgebraucht
haben. Für 2017 erwarten dies 18 Kommunen
und für die drei Folgejahre noch einmal 21
Kommunen. 
Dies bedeutet, dass im Finanzplanungszeit-
raum insgesamt 298 der 359 StGB NRW-Mit-
gliedskommunen - gut 83 Prozent - ihre Aus-
gleichsrücklage vollständig aufgebraucht
haben werden (siehe Schaubild oben). Damit
ist das Bild etwas negativer als im vergange-
nen Jahr. Seinerzeit mussten nur 291 Kom-
munen mit einem vollständigen Abbau ihrer
Ausgleichsrücklage im Finanzplanungszeit-
raum rechnen.
18 Kommunen haben bereits jetzt das Eigen-
kapital vollständig aufgezehrt, eine weitere
Kommune erwartet die Überschuldung bis
2018. Allein diese Zah-
len belegen die anhal-
tende Brisanz der fi-
nanziellen Situation.
Diese Mitgliedstädte
und -gemeinden sind
unter anderem die
pflichtig am Stär-
kungspakt teilneh-

Wertschöpfungspotenzial - sprich: im Bemü-
hen um eine positive Entwicklung ihres Ge-
meinwesens - erfolgreich bestehen und
Nachteile, die sich aus Lage oder Größe der
Kommune ergeben, zum Teil kompensieren
können. Tatsächlich liegt die Spreizung der
Hebesätze bei der Gewerbesteuer zwischen
265 Prozentpunkten (Monheim am Rhein)
und 550 Prozentpunkten (Heimbach und
Waldbröl).
Für die Grundsteuer B wird mit einem Auf-
kommen von 1,6 Mrd. Euro (Plus 5,9 Prozent)
gerechnet. Es kommt im Durchschnitt zu ei-
ner deutlichen Anhebung der Hebesätze auf
287 Prozent bei der Grundsteuer A (Plus 12
Punkte) und auf 508 Prozent bei der Grund-
steuer B (Plus 22 Punkte). Spitzenreiter ist hier
die Stadt Bergneustadt, die 2016 den Hebe-
satz für die Grundsteuer B auf 959 Prozent
festgesetzt hat. Hintergrund sind die energi-
schen Bemühungen der Kommunen, ihre
Haushaltsnotlage in den Griff zu bekommen.
Den niedrigsten Hebesatz hat die Stadt Har-
sewinkel mit 260 Prozent. 

Aufwand höher Entscheidende Ursache
für die andauernde strukturelle Unterfinan-
zierung der Städte und Gemeinden ist der
Anstieg der Sozialkosten. Die jährlichen Auf-
wendungen für soziale Leistungen beliefen
sich für die NRW-Kommunen im Jahre 2015
auf gut 16,3 Mrd. Euro, was einem Zuwachs
von mehr als acht Prozent entspricht. 
Die Übernahme der Grundsicherung im Alter
und bei Erwerbsminderung durch den Bund
ab 2012 war zwar ein erster wichtiger Schritt
zur Entlastung der Kommunen und ein gro-
ßer verbandspolitischer Erfolg. Wenn die Si-
tuation der Kommunen nachhaltig verbes-
sert werden soll, müssen allerdings weitere
Entlastungsschritte folgen - neben den
Flüchtlingskosten vor allem bei der Eingliede-
rungshilfe. Die Versprechungen aus dem Ko-
alitionsvertrag auf Bundesebene müssen
hierbei zügig umgesetzt werden. Es muss vor
allem gelingen, den Bund dynamisch an dem
Sozialaufwand zu beteiligen.
Wenn man sich die mittelfristige Finanzpla-
nung der Landschaftsverbände bei der Ein-
gliederungshilfe ansieht, erkennt man die
Sprengkraft. Saldiert man die vom Bund vor-
genommene Entlastung bei der Grundsiche-
rung mit dem Zuwachs bei der Eingliede-
rungshilfe, können die Umlage zahlenden
Städte und Kreise froh sein, wenn die Umla-
ge noch einige Zeit stabil gehalten werden
kann. Von einer liquiditätsmäßigen Entlas-
tung, die über die Kreise an die kreisangehö-
rigen Kommunen weitergegeben werden

     

 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

! ! !
! ! ! ! ! !

Anteil der Kommunen mit Ausgleichsrücklage (oder Rücklagerest)!
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▲ Bis 2019 werden mehr als vier Fünftel aller
StGB NRW-Mitgliedskommunen ihre Ausgleichs-
rücklage aufgezehrt haben

◀ Angesichts der schwie-
rigen Finanzlage haben
viele Kommunen die 
Hebesätze für Grund-
steuer und Gewerbe-
steuer nochmals erhöht
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könnte, ist bislang nirgendwo die Rede. Die
Belastung durch die Kreisumlage ist auch in
diesem Jahr bestimmendes Thema bei der
Aufstellung der kommunalen Haushalte. Die
Kreisumlage bildet auch 2016 einen wesent-
lichen Ausgabenblock der kreisangehörigen
Kommunen. Dabei hat das mit dem Umla-
gengenehmigungsgesetz eingeführte Ver-
fahren zur Herstellung des Benehmens bei
der Aufstellung der Kreishaushalte und die
generelle Pflicht zur Genehmigung der Umla-
gen bislang nicht zu der erhofften Entspan-
nung geführt und sieht sich zunehmender
Kritik aus der kommunalen Praxis ausgesetzt.

Kredite zur Liquiditätsicherung Die an-
haltend schwierige Lage der Kommunalfi-
nanzen wird zusätzlich durch den neuen Re-
kordstand der Kredite zur Liquiditätsiche-
rung deutlich. Zum Jahreswechsel 2015/ 2016
verzeichneten die NRW-Kommunen einen
Kassenkreditstand von 27,48 Mrd. Euro. Dies
bedeutet, dass die Kommunen im vergange-
nen Jahr die Liquiditätskredite um rund 0,8
Mrd. Euro erhöhen mussten, um laufenden
Verwaltungsaufwand zu finanzieren. Die
Steigerungsrate hat sich gegenüber dem
Vorjahr damit zumindest etwas abge-
schwächt. Damals betrug die Steigerung
noch rund 1,3 Mrd. Euro. 
Zwar ist im Moment die Belastung durch
Zinszahlungen wegen der äußerst niedrigen
Zinssätze für die Kassenkredite moderat. Bei
deren hohem Stand in NRW, der rund die
Hälfte des kommunalen Kassenkreditvolu-
mens in ganz Deutschland ausmacht, birgt
aber das Zinsänderungsrisiko eine enorme
Sprengkraft. Die Verschlechterung der Zins-
konditionen um nur einen Prozentpunkt
würde eine zusätzliche Belastung von rund
280 Mio. Euro pro Jahr bedeuten. 
Der Rekordstand an Liquiditätskrediten
macht deutlich, dass die Kommunen in NRW
weiterhin auf Konsolidierungshilfen des Lan-
des angewiesen sind. Rechtzeitig vor einer -
früher oder später zu erwartenden - Zins-
wende sollte es zu einem spürbaren Absin-
ken der Kassenkreditstände kommen. Ange-
sichts der bisherigen Entwicklung der Zah-
len und neuer finanzieller Herausforderun-
gen durch den Flüchtlingszustrom schwin-
det allerdings die Hoffnung, dass die Mittel
aus dem Stärkungspaktgesetz in Verbindung
mit den teils drastischen Konsolidierungs-
maßnahmen der Städte und Gemeinden
ausreichen werden. Ein Nachsteuern beim
Stärkungspakt und massive Entlastungen
bei den Sozialausgaben durch den Bund blei-
ben deshalb auf der politischen Agenda. b

eit 2007 erfasst der Städte- und Gemein-
debund NRW mit seiner jährlichen Haus-

haltsumfrage nicht nur die Grundsteuer und
die Gewerbesteuer als wichtigste eigene
Steuerquellen der Kommunen, sondern auch
die Hundesteuer, die Spielautomatensteuer,
die Zweitwohnungssteuer und einige neue
Spielarten kommunaler Aufwandsteuern,
deren bundesweites Gesamtaufkommen
mittlerweile die Milliardengrenze überschrit-
ten hat. 

Hundesteuer In Nordrhein-Westfalen er-
heben alle StGB NRW-Mitgliedstädte und  
-gemeinden eine Hundesteuer, wobei die
Steuersätze pro Hund im Vergleich zum groß-
städtischen Raum moderat sind. Aktuell rei-
chen Sie von 24,60 Euro pro Jahr und Hund in
der Stadt Verl bis zu 132 Euro in der Stadt
Monheim am Rhein. Durchschnittlich wer-
den im Jahr 2016 rund 74 Euro pro Hund und
Jahr fällig. Zum Vergleich: Im Jahr 2007 be-
trug der durchschnittliche Steuersatz noch
60 Euro pro Jahr (siehe Schaubild unten). In
den meisten Kommunen ist es üblich, die
Hundesteuer zu staffeln. Der zweite oder
dritte Hund ist in der Regel deutlich teurer als
der erste gehaltene Hund.
Der Lenkungszweck wird besonders in den
erhöhten Steuersätzen für gefährliche Hun-
de deutlich. Während im Jahr 2007 nur 184
der 359 Mitgliedskommunen des Städte- und
Gemeindebundes NRW von dieser Möglich-
keit Gebrauch machten, erheben im Jahr
2016 bereits 274 Städte und Gemeinden eine
so genannte Kampfhundesteuer. Um die
Hundehaltenden zu motivieren, bestimmte
Hunderassen bei der Anschaffung zu mei-
den, fallen die Steuersätze im Vergleich zur
„normalen“ Hundesteuer recht drastisch aus.
Im Jahre 2007 betrug die Hundesteuer pro
gefährlichem Hund im Durchschnitt 447
Euro. Im Jahr 2016 sind es bereits 529,67 Euro.

Kommunale Aufwandsteuern
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Spielautomatensteuer Unter den kreis-
angehörigen Städten und Gemeinden in
Nordrhein-Westfalen erheben aktuell mehr
als 350 eine Vergnügungssteuer auf Spielge-
räte. In der Vergangenheit hat es wiederholt
Anlass gegeben, den Steuermaßstab als Be-
messungsgrundlage für die Vergnügungs-
steuer auf Geldspielgeräte anzupassen. 
Aufgrund der aktuellen Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts empfiehlt die
Mustersatzung des StGB NRW, als Bemes-
sungsgrundlage auf den Spieleinsatz abzu-
stellen. Dieser gewährleistet im Vergleich zur
Bemessungsgrundlage „Einspielergebnis“ ei-
ne genauere Bezifferung des Vergnügungs-
aufwandes der Spielenden. Dies gilt jeden-
falls, falls absehbar ist oder ermittelt wurde,
dass in der betreffenden Stadt oder Gemein-
de alle Spielgeräte den Spieleinsatz doku-
mentieren. 
Der durchschnittliche Steuersatz bei den 239
StGB NRW-Mitgliedstädten und -gemein-
den, die derzeit noch das Einspielergebnis als
Bemessungsgrundlage zugrunde legen, liegt
im Jahr 2016 bei 14,61 Prozent. Die diesjähri-
ge Haushaltsumfrage des Städte- und Ge-
meindebundes NRW zeigt, dass 72 Mitglieds-
kommunen auf den Spieleinsatz als Bemes-
sungsgrundlage umgestellt haben, wobei
die Steuersätze im Durchschnitt bei 4,27 Pro-
zent liegen. Aufgrund der breiteren Bemes-
sungsgrundlage reichen niedrigere Hebesät-
ze aus, um das Aufkommen der bisher übli-
chen Besteuerung nach Einspielergebnis zu
erreichen. Die StGB NRW-Geschäftsstelle
empfiehlt hier eine genaue Kalkulation, um
nicht in Konflikt mit dem so genannten Er-
drosselungsverbot zu geraten.
Ein Sonderfall ist die Besteuerung so genann-
ter Gewaltspielautomaten. Dabei handelt es
sich um Geräte mit Spielinhalten, die zwar
strafrechtlich nicht verboten, gleichwohl
aber wegen der Tendenz zur Gewaltverherr-

FINANZEN

▶Während die 
reguläre Hunde-

steuer in den
kreisangehörigen
NRW-Kommunen
seit 2007 um 23
Prozent gestie-
gen ist, wurden
die Steuersätze

für Kampfhunde
um mehr als 18
Prozent erhöht

S
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lichung gesellschaftspolitisch unerwünscht
sind. Anders als bei normalen Spielautoma-
ten, für die das Bundesverfassungsgericht
die Erhebung einer Steuer nach der Stück-
zahl für verfassungswidrig erklärt hat, ist es
wegen des Lenkungszwecks bei Gewaltspiel-
automaten nach wie vor zulässig, unabhän-
gig vom Umsatz eine fixe Steuer pro Gerät zu
erheben. Dies tun derzeit 272 kreisangehöri-
ge Städte und Gemeinden in Nordrhein-
Westfalen. Die Steuer liegt aktuell im Durch-
schnitt bei 397 Euro.

Zweitwohnungssteuer Im ländlich ge-
prägten Bereich wird die Zweitwohnungs-
steuer von einigen Kommunen mit ausge-
prägtem Fremdenverkehrsanteil erhoben.
Aktuell verlangen 66 Mitgliedstädte und 
-gemeinden des StGB NRW eine Zweitwoh-
nungssteuer, 20 mehr als 2007. Die Steuer-
sätze sind dabei in den vergangenen Jahren
in etwa konstant geblieben und liegen bei
rund elf Prozent der Jahreskaltmiete als 
Bemessungsgrundlage. 
Seit 2011 untersucht der Städte- und Gemein-
debund NRW, inwieweit seine Mitgliedskom-
munen von den neuen Aufwandsteuern Ge-
brauch machen, die mittlerweile durch das
Innenministerium und das Finanzministeri-
um NRW genehmigt worden sind. Im Jahre
2011 erhoben 16 Mitgliedskommunen eine so
genannte Sexsteuer. Im Jahr 2016 sind es be-
reits 38 Städte und Gemeinden (siehe Schau-
bild oben). Ein Vergleich der Steuersätze ist
allerdings nicht möglich, da sich die Steuer-
maßstäbe stark voneinander unterscheiden.
Kaum Verbreitung gefunden hat im kreisan-
gehörigen Raum die Betten- oder Übernach-
tungssteuer. Lediglich in vier Kommunen
wird 2016 diese Steuer erhoben. Eine Wett-
bürosteuer gibt es derzeit in 16 StGB NRW-
Mitgliedskommunen. b

Aufnahme von 
bekenntnisangehörigen
Kindern an 
Bekenntnisschulen
Art. 12 Abs. 3 S. 2 Verf NRW schränkt
das Aufnahmeermessen des Schullei-
ters einer Bekenntnisschule aus § 46
Abs. 1 Satz 1 SchulG NRW dahin ein,
dass formell bekenntnisangehörige
Kinder vorrangig vor bekenntnis-
fremden Kindern aufzunehmen sind.
(Orientierungssatz)

OVG NRW, Beschluss vom 
21.03. 2016
- Az. 19 B 996/15 -

Der Beschluss erging im Wege des
eine Klage auf Einschulung flankie-
renden einstweiligen Rechtsschut-
zes. Antragsteller und Kläger ist ein
in 2009 geborenes katholisch getauftes Kind,
das zur Einschulung zum Schuljahr 2015/2016
in der einzigen katholischen Bekenntnisgrund-
schule des Wohnorts angemeldet wurde. Der
Schulleiter lehnte die Aufnahme des Kindes al-
lerdings ab, weil die Zahl der Anmeldungen die
Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze über-
steige und der Antragsteller nach den zugrun-
de gelegten Kriterien gemäß § 1 Abs. 3 AO-GS
nicht habe ausgewählt werden können. 
Den Widerspruch des - durch die Eltern vertre-
tenen - Kindes wies das zuständige Schulamt
zurück. Die Zahl der Anmeldungen habe mit 63
die Zahl der zum Schuljahr 2015/2016 zur Ver-
fügung stehenden 58 Plätze (zwei Eingangs-
klassen mit je 29 Kindern) überstiegen. Die
Schulleiterin habe in Anwendung der Kriterien
gemäß § 1 Abs. 3 AO-GS zunächst vier Härtefäl-
le aufgenommen und die verbleibenden 54
Plätze nach den Kriterien „Geschwisterkinder“
und nachrangig „Schulwege“ vergeben, wobei
der Antragsteller nur den 60. Platz habe beklei-
den können. Die zuvor geltende Verwaltungs-
vorschrift, wonach bei einem Anmeldeüber-
hang an einer Bekenntnisschule Kinder, die
dem Bekenntnis angehörten, bei der Aufnah-
me Vorrang gegenüber den anderen Kindern
gehabt hätten, sei durch den Runderlass des
Ministeriums für Schule und Weiterbildung
vom 16. Mai 2014 - 223.2.02.11.03 - (ABl. NRW S.
289) aufgehoben worden, sodass in diesem 
Falle kein Rangverhältnis bestehe.
Das Gericht ging demgegenüber von einem
Vorrang des Kindes vor bekenntnisfremden
Schülern und einem dementsprechenden An-
spruch auf Aufnahme in die katholische
Grundschule zum Schuljahr 2015/2016 aus.
Dieser folge aus § 46 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Satz 1

SchulG NRW. Nach § 46 Abs. 1 Satz 1 SchulG
NRW entscheidet der Schulleiter über die Auf-
nahme des Schülers in die Schule innerhalb des
vom Schulträger hierfür festgelegten Rah-
mens, insbesondere der Zahl der Parallelklas-

sen pro Jahrgang. 
Nach § 46 Abs. 3 Satz 1 SchulG NRW
und § 1 Abs. 2 Satz 1 AO-GS hat je-
des Kind einen Anspruch auf Auf-
nahme in die seiner Wohnung
nächstgelegene Grundschule der
gewünschten Schulart in seiner
Gemeinde im Rahmen der vom
Schulträger festgelegten Aufnah-
mekapazität. Bei einem Anmelde-
überhang führt die Schule ein Auf-
nahmeverfahren durch, bei dem
die Schulleiterin Härtefälle be-
rücksichtigt und im Übrigen für
die Aufnahmeentscheidung eines
oder mehrere Aufnahmekriterien

heranzieht, unter anderem die Kriterien „Ge-
schwisterkinder“ und „Schulwege“ (§ 1 Abs. 2
Satz 4, Abs. 3 Satz 4 Nrn. 1 und 2 AO-GS). 
Nach diesen Maßstäben habe der Schulleiter
den streitgegenständlichen Aufnahmeantrag
zu Unrecht abgelehnt, weil dem Antragsteller
ein Anspruch auf vorrangige, das heißt von den
Aufnahmekriterien des § 1 Abs. 3 Satz 4 AO-GS
grundsätzlich unabhängige Berücksichtigung
seines Aufnahmeantrags zukomme, die ihm in
der vorliegenden Fallkonstellation einen strik-
ten Aufnahmeanspruch vermittle. 
Der Schulleitung einer Grundschule komme
bei der Entscheidung über die Schulaufnahme
ein nur eingeschränktes Ermessen zu, insbe-
sondere darüber, welche und wie viele der in 
§ 1 Abs. 3 Satz 4 Nrn. 1 bis 5 AO-GS abschließend
aufgezählten Aufnahmekriterien sie heran-
zieht. Zwingend verpflichtet sei sie lediglich
dazu, Härtefälle zu berücksichtigen und bevor-
zugt aufzunehmen sowie zumindest eines der
genannten Aufnahmekriterien heranzuziehen. 
Bei Bekenntnisgrundschulen sei dieses Ermes-
sen aus Gründen vorrangigen Landesverfas-
sungsrechts aber zusätzlich dadurch einge-
schränkt, dass die Schulleitung den Aufnahme-
antrag eines formell bekenntnisangehörigen
Kindes vorrangig vor den Anträgen bekennt-
nisfremder Kinder berücksichtigen müsse und
auf die Aufnahmekriterien in § 1 Abs. 3 Satz 4
Nrn. 1 bis 5 AO-GS allenfalls rekurrieren könne,
wenn sich der Anmeldeüberhang ausschließ-
lich aus Anmeldungen formell bekenntnisan-
gehöriger Kinder ergebe.
Diese Ermessensreduzierung und der korres-
pondierende Anspruch bekenntnisangehöriger
Kinder folge aus Art. 12 Abs. 3 Satz 2, 13 LV NRW
sowie aus § 26 Abs. 3 Satz 1 SchulG NRW als ein-
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Jahren von immer mehr Kommunen erhoben
worden, bleibt aber die Ausnahme



fachgesetzlicher Entsprechung des Art. 12 Abs.
3 Satz 2 LV NRW. Prägendes Merkmal des lan-
desverfassungsrechtlichen Begriffs der Be-
kenntnisschule in Art. 12 Abs. 3 Satz 2 LV NRW
sei insbesondere die sog. formelle Homogeni-
tät, also die weitgehend einheitliche formelle
Zugehörigkeit der Lehrer- und Schülerschaft
zur jeweiligen Religionsgemeinschaft. Dazu
gehöre, dass formell der Religionsgemein-
schaft angehörende Kinder ihre Schulaufnah-
me vorrangig vor bekenntnisfremden Kindern
beanspruchen könnten, während Art. 13 LV
NRW bekenntnisfremden Kindern einen An-
spruch auf Zugang zu einer Bekenntnisschule
nur ausnahmsweise dann einräume, wenn sie
in zumutbarer Entfernung weder eine Schule
des eigenen Bekenntnisses noch eine Gemein-
schaftsschule erreichen können.

Grundsteuererhebung
aufgrund geänderten
Haushalts-
Sanierungsplans
Ein Ratsbeschluss zur Erhöhung der Grundsteu-
er beruht auch dann auf einer eigenständigen
kommunalen Willensbildung, wenn ein vom Mi-
nisterium für Inneres und Kommunales des Lan-
des NRW für die Aufgaben des Rates Beauftrag-
ter zuvor eine Änderung des Haushaltssanie-
rungsplans beschlossen hat. (Orientierungssatz)

VG Arnsberg, Urteil vom 11.02.2016
- Az. 5 K 637/15 -

Dem Verfahren zugrunde lag eine Klage gegen
die Erhebung der Grundsteuer B nach einer mit
Wirkung zum 1. Januar 2015 erfolgten Erhö-
hung des Grundsteuerhebesatzes von 500 v. H.
auf 766 Prozent.
Die beklagte Kommune nimmt seit dem Jahr
2011 als pflichtig teilnehmende Gemeinde am
Stärkungspakt Stadtfinanzen teil. Nachdem
die Haushaltssanierungspläne der Beklagten
für die Jahre 2013 und 2014 von der Bezirksre-
gierung nicht genehmigt wurden, bestellte das
Ministerium für Inneres und Kommunales des
Landes Nordrhein-Westfalen einen Beauftrag-
ten für die Aufgaben des Rates, der im Mai 2014
den Haushaltssanierungsplanentwurf der Ge-
meinde u. a. durch Erhöhung der Grundsteuer
B und der Gewerbesteuer abänderte. Dieser
Entwurf wurde im Anschluss von der zuständi-
gen Bezirksregierung nach Vorlage durch die
Gemeinde genehmigt. 
In ihrer Beratungsvorlage für Hauptausschuss
und Rat führte die Verwaltung u. a. zur Begrün-
dung der Hebesatzsatzung aus: „Gegen den er-

klärten Willen des Rates hat der Beauftragte des
Landes NRW (…) eine Änderung des Haushalts-
sanierungsplans beschlossen und eine Erhö-
hung der Grundsteuer B (Maßnahme 28) und
eine Erhöhung der Gewerbesteuer (Maßnahme
29) vorgesehen. Mit Bescheid der Bezirksregie-
rung (…) zur Genehmigung des Haushalts 2014
wurde unter anderem verfügt, dass der Rat im
Zusammenhang mit der Fortschreibung des
Haushaltssanierungsplans 2015 die entspre-
chenden Beschlüsse vornehmen muss.“
Anfang 2015 setzte der Bürgermeister unter
Zugrundelegung des beschlossenen Hebesat-
zes von 766 Prozent gegenüber den späteren
Klägern u. a. die Grundsteuer B fest. Diese ver-
wiesen in ihrer Klage vor allem darauf, dass die
Hebesatzsatzung bereits deshalb unwirksam
sei, weil sich aus der Beratungsvorlage ergebe,
dass die Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes
gegen den erklärten Willen des Rates erfolgt
sei. Nicht der Rat, sondern der vom Land Nord-
rhein-Westfalen bestellte Beauftragte habe die
Änderung des Haushaltssanierungsplans und
damit einhergehend die Erhöhung des Hebe-
satzes beschlossen. Auch ausweislich des Be-
scheides der Bezirksregierung habe der Rat die
Erhöhung vornehmen müssen. 
Damit beruhe die Hebesatzsatzung nicht auf
der politischen Willensbildung des Rates, wes-
halb ein Verstoß gegen die §§ 40 ff. GO NRW
vorliege. Darüber hinaus sei die Beschlussvor-
lage nicht hinreichend begründet worden. Zu-
dem wirke die Grundsteuer nach ihrer Erhö-
hung insgesamt erdrosselnd. Schließlich sei
auch zu bedenken, dass andere grundstücksbe-
zogene Gebühren - u. a. für Schmutz- und Nie-
derschlagswasser - in den letzten Jahren eben-
falls erheblich gestiegen seien und dies auch
für die Preise für den Bezug von Frischwasser
gelte. 
Das Gericht wies die Klage ab und hielt die Sat-
zung der beklagten Gemeinde für formell und
materiell wirksam. Soweit gerügt werde, die
Beschlussvorlage an Hauptausschuss und Rat
sei nicht hinreichend begründet worden, stehe
dies der formellen Wirksamkeit der Hebesatz-
satzung nicht entgegen, da die Gemeindeord-
nung keine derartige besondere Begründungs-
pflicht verlange. Vielmehr genügt es, dass der
beschlussfähige Rat mit Stimmenmehrheit
entscheidet (§§ 49 Abs. 1, 50 Abs. 1 Satz 1 GO
NRW). Die Geschäftsordnungen des Rates oder
der Ausschüsse seien als reines Innenrecht in-
soweit nicht von Belang. 
Außerdem betonte das Gericht, dass der Rat
der Beklagten eigenverantwortlich über die
Hebesatzsatzung entschieden habe. Die Ände-
rung (nur) des Haushaltssanierungsplans
durch den Beauftragten des Ministeriums füh-

re nicht dazu, dass die Hebesatzsatzung nicht
auch auf der Willensbildung des Rates beruht.
Trotz der Änderung des Haushaltssanierungs-
plans habe es eines eigenständigen, die kom-
munale Willensbildung abbildenden Ratsbe-
schlusses hinsichtlich des Erlasses der Hebe-
satzsatzung bedurft. Zu einer Ersetzung dieser
Willensbildung sei der Beauftragte auch noch
gar nicht befugt gewesen. 
Ebenso habe der Bescheid der Bezirksregie-
rung, wonach die Maßnahmen des Haushalts-
sanierungsplans umzusetzen waren, die Erfor-
derlichkeit eines eigenständigen Ratsbeschlus-
ses nicht in Frage gestellt, sondern gerade be-
stätigt. Nur für den Fall, dass die Umsetzung
scheitern sollte, wäre eine Kompensations-
maßnahme zu treffen gewesen. Dass sich die
einzelnen Ratsmitglieder der ihnen zukom-
menden eigenständigen Entscheidungsbefug-
nis bewusst gewesen seien, beweise auch das
Abstimmungsverhalten.
Daneben sei die durch die Hebesatzsatzung
ausgelöste Steuerbelastung weder in ihrer Ge-
samtheit noch mit ihrem Erhöhungsfaktor von
53,2 Prozent (= 266 Prozentpunkte) verfas-
sungsrechtlich unangemessen, und ihr komme
keine Erdrosselungswirkung zu. Die vom Klä-
ger geltend gemachte Mehrbelastung jährlich
von 407,46 EUR, mithin monatlich von 33,96
EUR erscheine nicht als unverhältnismäßig.
Davon unabhängig sei auch nicht ersichtlich,
dass durch die Erhöhung des Hebesatzes ein
Ausmaß erreicht werde, durch das die Privat-
nützigkeit des Eigentums gefährdet oder gar
aufgehoben würde. Vielmehr könne auch nach
der deutlichen Erhöhung des Hebesatzes so-
wohl bei ausschließlich selbst genutzten Ob-
jekten als auch bei vermieteten Liegenschaften
die Grundsteuer aus den Grundstückserträgen
erwirtschaftet werden, ohne dass es zu einer
Vernichtung der Steuerquelle selbst käme. 
Unter Bezugnahme auf den BFH lehnt das Ge-
richt auch eine Einbeziehung der übrigen Ab-
gabenlast in die Betrachtung ab. Diese sei im
vorliegenden Zusammenhang nicht von Be-
deutung. Allein die (Mehr-)Belastung durch die
Grundsteuer selbst sei entscheidend. Wegen
des Charakters der Grundsteuer als Objekt-
steuer müsse sich die aus ihr ergebende Steu-
erlast nicht an den Prinzipien der finanziellen
Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen aus-
richten. Es komme nicht auf dessen allgemeine
finanzielle Leistungsfähigkeit an. Vielmehr zie-
le die Grundsteuer wirtschaftlich betrachtet al-
lein auf die durch den Grundbesitz vermittelte
Leistungskraft. Eine Gesamtsaldierung schon
aller den jeweiligen Grundstückseigentümer
treffenden steuerlichen Belastungen sei unzu-
lässig. Erst recht gelte dies für nichtsteuerliche
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Abgaben wie Gebühren und privatrechtliche
Entgelte, wie z. B. für die Versorgung mit Frisch-
wasser. 

Vollstreckung 
rückständiger 
Benutzungsgebühren
§ 6 Abs. 5 KAG NRW ist bei verfassungskonfor-
mer Auslegung dahin auszulegen, dass der Ei-
gentümer, der ein Grundstück vor dem Inkraft-
treten der Neuregelung am 17.10.2007 erwor-
ben hat, nicht wegen persönlicher Benutzungs-
gebührenrückstände des Voreigentümers (hier:
Gebühren für Abfallbeseitigung, Niederschlags-
und Schmutzwasserentsorgung sowie Straßen-
reinigung) zur Duldung der Vollstreckung ver-
pflichtet ist. (Orientierungssatz)

OVG NRW, Urteil vom 11.11.2015
- Az. 9 A 916/14 -

Die Klägerin ist seit 2005 Eigentümerin eines
Grundstücks in der beklagten Gemeinde, das
sie von ihrer Mutter erwarb. Auf Gebührenfor-
derungen für Abfallbeseitigung, Nieder-
schlags- und Schmutzwasserentsorgung so-
wie Straßenreinigung für die Jahre 2002 bis
2004 hatte die Voreigentümerin zuvor nur
Teilbeträge bezahlt. Am 17. Oktober 2007 trat
mit dem Gesetz zur Stärkung der kommuna-
len Selbstverwaltung - GO Reformgesetz - vom
9. Oktober 2007 (GV.NRW, S. 380) § 6 Abs. 5
KAG NRW in Kraft, wonach grundstücksbezo-
gene Benutzungsgebühren als öffentliche Last
auf dem Grundstück ruhen. Da weitere Versu-
che der Gemeinde, die noch offenen Benut-
zungsgebühren bei der Voreigentümerin bei-
zutreiben, erfolglos blieben, verpflichtete sie
schließlich die Klägerin die Vollstreckung in
das Grundstück zu dulden. 
Die Gemeinde war dabei der Ansicht, § 6 Abs.
5 KAG NRW erfasse, da der Landesgesetzgeber
keine Übergangsvorschriften vorgesehen ha-
be, auch Benutzungsgebühren aus der Zeit vor
Inkrafttreten der gesetzlichen Neuregelung.
Mit ihrer Klage machte die Klägerin demge-
genüber geltend, die Gemeinde verstoße ge-
gen das Rückwirkungsverbot. Sie habe das
Grundstück nach der zum Zeitpunkt des Er-
werbs geltenden Rechtslage in Bezug auf die
Benutzungsgebühren stattdessen lastenfrei
erworben. Es habe kein Anlass bestanden, an-
ders als etwa in Bezug auf Erschließungsbei-
träge Erkundigungen über etwaige auf dem
Grundstück ruhende öffentliche Lasten einzu-
ziehen. Ihre Mutter habe sie über die unbegli-
chenen Grundbesitzabgaben auch nicht infor-
miert. 

In erster Instanz war das Verwaltungsgericht
der Ansicht der Beklagten gefolgt und hatte
die Klage abgewiesen. Das OVG hielt die Klage
demgegenüber für begründet und gab ihr im
Berufungswege statt. Denn die Voraussetzun-
gen für den Erlass eines Duldungsbescheides
wegen vor dem Erwerb des Grundstücks durch
die Klägerin in den Jahren 2002 bis 2004 ent-
standener Gebührenforderungen lägen nicht
vor. 
Zwar normiere der auf Kommunalabgaben
gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 2 d) KAG NRW entspre-
chend anwendbare § 77 Abs. 2 S. 1 AO, dass der
Eigentümer wegen einer Abgabe, die als öf-
fentliche Last auf dem Grundbesitz ruht, die
Zwangsvollstreckung in den Grundbesitz zu
dulden habe. Dies treffe für die hier in Rede
stehenden Benutzungsgebühren, die für die
Jahre 2002 bis 2004 gegenüber der Voreigen-
tümerin festgesetzt wurden, jedoch nicht zu.
§ 6 Abs. 5 KAG NRW, wonach grundstücksbe-
zogene Benutzungsgebühren als öffentliche
Last auf dem Grundstück ruhen, greife hierfür
nicht ein. 
Die erst 2007 in Kraft getretene Duldungsre-
gelung in § 6 Abs. 5 KAG NRW verfassungskon-
form dahin auszulegen, dass der Eigentümer,
der ein Grundstück vor dem Inkrafttreten der
Neuregelung erworben hat, nicht wegen per-
sönlicher Gebührenrückstände des Voreigen-
tümers zur Duldung der Vollstreckung ver-
pflichtet ist, weil er nach seinerzeitiger Rechts-
lage in Bezug auf Benutzungsgebühren - an-
ders als in Bezug auf Grundsteuern, §§ 11, 12
GrStG, und Beiträge, § 8 Abs. 9 KAG NRW - das
Eigentum lastenfrei erworben habe. 
Der verfassungsrechtliche Vertrauensschutz
gebiete § 6 Abs. 5 KAG NRW so zu verstehen,
dass die so erworbene Rechtsposition nicht
durch die nachträgliche Begründung einer öf-
fentlichen Last beeinträchtigt wird. Nach der
zum Zeitpunkt des Eigentumerwerbs gelten-
den Rechtslage seien Benutzungsgebühren
zwar grundstücksbezogen, aber gleichwohl al-
lein persönliche Schulden des jeweiligen Ei-
gentümers gewesen, weshalb für einen Erwer-
ber bis zu der Neuregelung kein Anlass dazu
bestanden habe, Erkundigungen über rück-
ständige Gebührenschulden einzuholen. An-
ders als für Beiträge und Grundsteuern habe
nämlich keine rechtliche Möglichkeit bestan-
den, für persönliche Schulden des Voreigen-
tümers in Anspruch genommen zu werden.
Das OVG NRW schließt sich damit sowohl hin-
sichtlich der Rückwirkung der Neuregelung als
auch hinsichtlich ihrer gebotenen verfas-
sungskonformen Auslegung der entsprechen-
den Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
zum Zwangsvollstreckungsrecht an. b
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